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Zur Bekämpfung der Krim inalität durch ein neues 
Jugendgerichtsgesetz.

Von Prof. D r. A d a lb e rt G re go r in  Karlsruhe.

Bei einer neuen Bearbeitung der Verwahrlosung1) Jugendlicher 
tra t die Bekämpfung des Verbrechertums derart in  den Vordergrund, 
daß es m ir geraten scheint, im  H inb lick  auf die zu erwartende Neuge
staltung des Jugendgerichtsgesetzes, dieses Teilgebiet vorwegzunehmen. 
Die Beziehungen von Verwahrlosung und Verbrechertum  springen 
schon durch die Tatsache in  die Augen, daß auf der einen Seite vertie fte  
biologische Studien2) zur Überzeugung einer frühen Entw icklung des 
Gewohnheitsverbrechers führten, auf der anderen Seite mein langjähriges 
Studium der Verwahrlosung die E rkenntn is3) ergab, daß ih r Wesen 
ln  gewohnheitsmäßigen Vergehen gelegen ist. Wenn trotzdem  die Mehr
zahl der verwahrlosten Jugendlichen im  späteren Leben keine Ver
brecher werden, so is t dies in  erster L in ie  der Fürsorgeerziehung zu 
verdanken. A llerdings wurde diese in  Deutschland derart belastet, daß 
sie ihre Aufgabe kaum mehr erfüllen konnte. Daher der R uf nach einem 
Verwahrungsgesetz, welcher aus ihrem Lager im m er wieder erklang. 
Wenn heute Ita lien  durch sein Jugendgerichtsgesetz vom 20. Ju li 1934 
ln  der Bekämpfung der Jugendkrim ina litä t einen gewissen Vorsprung 
gewonnen hat, so hängt dies n ich t zu letzt dam it zusammen, daß, 
Wle ich m ich persönlich überzeugen konnte, die unseren Fürsorge- 
erziehungsanstalten in  Parallele zu stellenden Don Bosco-Institute 
v°n  krim inellen Jugendlichen nur wenig wissen w ollten, sondern darin 
eir>e staatliche Aufgabe sahen, welcher sich der Faschismus je tz t auch 
erestlich widmet. In  Deutschland hat die VO. des Reichspräsidenten 
Uber Jugendwohlfahrt vom 4. November 1932 durch die Entfernung 

er schwererziehbaren und unerziehbaren älteren Fälle die A rbe it der 
ürsorgeerziehungsanstalten wesentlich erle ich te rt, dam it aber auch 

eine Lücke aufgerissen, deren Schließung der neueren Gesetzgebung 
Vorbehalten ist. Es kann natürlich  n ich t unsere Aufgabe sein, die 
r orderlichen Gesetze zu form ulieren, wohl aber durch Diskussion von 
Nahrungen eine solche Form ulierung vorzubereiten.

W ir wollen das in  Frage kommende M ateria l nach Altersabschnitten 
landeln, wie es sich m ir in  anderem Zusammenhänge zweckmäßig

g . b Handbuch der Erbbiologie des Menschen. Herausgeg. von G. Just.
Heidin. (Im Erscheinen.)

d. k- Stmnpfl, Fr., Erbanlage und Verbrechen. Monographien a. d. Ges.gebiet 
eurologie u. Psychiatrie. Springer, Berlin 1935. 

disch > (pregor’ A -> Psychopathologie, Verwahrlosung, Fürsorgeerziehung. Ba- 
e Anstaltsblätter Heft 10. Flehingen 1931/32.
* r ' K l'i:nmalbiologie. 1937. H . 6. 17



erwiesen h a t4). Dabei stoßen w ir gleich auf das Problem der S tra f
m ündigkeit, das bekanntlich nach Ink ra fttre ten  des Jugendgerichts
gesetzes vielfach d isku tie rt wurde. Ich  selbst habe früher einer Erhöhung 
der Altersgrenze das W ort geredet, halte eine solche je tz t aber keines
wegs fü r zeitgemäß; sie würde durchaus den Prinzipien unserer heutigen 
Erziehung widersprechen, welche Jugendliche frühze itig  m it verant
wortungsvollen Aufgaben betraut.

Somit haben w ir als erste Phase den A ltersabschnitt vom 14. bis 
16. Lebensjahr zu betrachten. Ih r verle ih t die Pubertätszeit ein be
sonderes Gepräge. U nter 18 Fällen dieser Altersgruppe, welche ich in  
der zitie rten  A rbe it genauer stud iert habe, stand in  50% der Zusammen
hang der Verwahrlosung m it der erwachenden Pubertät im  Vorder
grund. In  drei weiteren Fällen wuchs die Verwahrlosung aus einem 
K o n flik t m it der Umgebung; man erkennt so ohne weiteres, daß in  
diesem A ltersabschnitt zumeist erzieherische Probleme gegeben sind. 
Vor ernste Schwierigkeiten führen die anlagebedingten Fälle, die z. T. 
schon vor der Pubertät verwahrlosen. Sie stehen im  Gegensatz zu den 
reinen Pubertätsfällen, die auf eine Phase moralischer Schwäche zurück
gehen und so durch den Entwicklungsprozeß und seine psychischen 
Rückwirkungen bedingt erscheinen. Zweifellos kann die heutige Gesetz
gebung diesen Fällen gerecht werden, da die krim inellen Handlungen 
hier meist eine 1 eilerscheinung der Verwahrlosung bilden und m it 
den erforderlichen erzieherischen Maßnahmen zu ih rer Beseitigung, 
d. h. der Fürsorgeerziehung, auch die krim inogenen Tendenzen getroffen 
werden.

Anders lieg t der Fa ll, wenn es sich lediglich um isolierte D elikte 
ohne gleichzeitig bestehende Verwahrlosung handelt. Der Ausschluß 
letzterer is t n ich t le icht zu treffen und setzt sorgfältige fachmännische 
Prüfung des hailes voraus. Is t jener Tatbestand w irk lich  gegeben, dann 
können die in  le tzter Zeit in  Aussicht genommenen scharfen Strafmaß
nahmen auch erzieherisch geb illig t werden. M it Recht trä g t man aber 
gegen Gefängnisstrafen Bedenken5 6). Dagegen erscheinen Arreststrafen 
vielfach am Platz. W er die psychische W irkung derselben beobachtet 
hat, weiß, daß bei Jugendlichen der E ffek t am besten durch kurzfristige 
Strafen zu erreichen ist. E rstreckt sich die Isolierung auf Wochen hinaus, 
dann t r it t  G leichgültigkeit und Abstum pfung ein und das Strafziel der 
Besserung is t verfehlt. Für die in  diesem A ltersabschnitt seltenen Fälle 
von schweren Verbrechen besteht die W ahl zwischen langfristigen Strafen 
im  Jugendgefängnis oder die in  der folgenden Gruppe zu besprechende 
Maßnahme der unbestimmten Verurteilung.

Diese beiden Fälle stimmen m it jenen überein, bei welchen K ohl'
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rausch6) eine Bestrafung Jugendlicher fü r geboten h ä lt, näm lich 1. wenn 
die Tat beim Erwachsenen m it dem Tode oder m it lebenslänglichem 
Zuchthaus bedroht is t, 2. wenn der Täter so stark verwahrlost is t, daß 
andere Anwendungen von Erziehungsmaßnahmen nur eine geringe Aus
sicht auf E rfolg hätten.

Gehen w ir von der ersten zur zweiten A ltersstufe über, so finden 
w ir ein wesentlich anderes seelisches Gepräge der Jugendlichen. Zwischen 
dem 14. und 16. Lebensjahr is t ih r Wesen noch derart von kindlichen 
Zügen durchsetzt, daß ihre manchmal doch schon bedenklichen Taten 
meist versöhnliche Momente k ind licher N a iv itä t und Unbesonnenheit 
erkennen lassen. Die Fürsorgeerziehung finde t h ier ein weites und dank
bares Feld der Betätigung. Jugendliche zwischen dem 16. und 18. Lebens
jahre zeigen dagegen bereits Umrisse festeren seelischen Gepräges. Diese 
Verfestigung des Charakters b ring t es auch m it sich, daß man bei den 
Gliedern dieser Altersgruppe bereits m it stärkeren krim inogenen Ten
denzen rechnen muß.

Ich möchte hier nachstehende These aufstellen: es b ilde t eine A u f
gabe des Staates, Persönlichkeiten m it ausgesprochen krim ine ller Anlage 
rechtzeitig zu erfassen und selbst jene Maßnahmen durchzuführen, 
Welche sich zum Schutz der Volksgemeinschaft notwendig erweisen. In  
dieser These sind zwei Forderungen enthalten: zunächst jene, daß aus 
der Menge stra ffä lliger Jugendlicher diejenigen ausgegliedert werden, 
Welche durch ihre seelische S truk tu r zu fortgesetztem krim inellen 
landein disponiert sind. A ls Methode steht uns dazu heute die krim ina l- 
lologische Untersuchung zur Verfügung. Im  übrigen feh lt es aber noch 

T 1 allem. Man muß näm lich sagen, daß die M öglichkeiten, welche im  
Jugendgerichts- und Jugendwohlfahrtsgesetz zur Beobachtung zweifel- 
fafter Geisteszustände vorgesehen sind, zur Lösung dieser Frage keines- 
^ egs ausreichen. Ich  möchte an der zur Zeit geübten Beobachtung 
Jugendlicher in  forensischen Fragen hier keine K r itik  üben, sie is t aber, 
soweit es sich um erzieherische Aufgaben handelt, nur stellenweise 
einwandfrei.

Ich verstehe es daher sehr gut, daß Ita lien  zu eigenen E inrichtungen 
T r krim inelle Jugendliche gekommen is t, obzwar an seinen H e il- und 
. 'Icgeanstalten vorb ild liche Jugendabteilungen bestehen7). Notwendig 
Jst in  erster L in ie  die Gründung von Untersuchungsgefängnissen fü r 
Jugendliche, deren Mangel heute schon sehr füh lbar is t. K rim ine lle  
Jugendliche gehören vor Abschluß des Verfahrens ebensowenig in  

ntersuchungsgefängnisse fü r Erwachsene wie in  Fürsorgeerziehungs-
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gendstrafrecht. Zft. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft Bd. 56 Heft 4/5, 1936. 
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anstalten. Die erwähnte krim inalbiologische Beobachtung müßte in 
diesen Untersuchungsgefängnissen fü r Jugendliche in  Zusammenarbeit 
m it dem Jugendgerichte von einem krim inalbiologisch vorgebildeten 
Psychiater vorgenommen werden, welcher auch ausreichende Erfahrung 
auf dem Gebiete der Jugendkunde besitzt. A ls eine weitere Konsequenz 
unserer Ihese sehe ich die Notwendigkeit, die Jugendgerichte auf einige 
wenige Punkte der einzelnen Länder, etwa an die Sitze der Landes
gerichte, eventuell auch der Oberlandesgerichte, zu konzentrieren. Alles 
was in  der Fachliteratur über die Aufgabe, Ausbildung und Q ualifikation 
des Jugendrichters ausgeführt wurde, spricht fü r die daraus sich er
gebende Spezialisierung.

Wem diese Forderungen als zu weitgreifend erscheinen sollten, 
der is t auf das Beispiel Ita liens hinzuweisen, dem man keineswegs heute 
mangelndes Verständnis fü r die Belange der Jugend nachsagen kann. 
D ort is t man sich dessen bewußt, daß es eines richterlichen Spezialisten
tum s fü r Jugendliche bedarf. Deutschland is t in  der vorte ilhaften Lage, 
derartige Spezialisten bereits zu besitzen; es is t dies der Tatsache zu 
verdanken, daß Jugendrichter als Vorm undschaftsrichter sich Kennt
nisse in  der Jugendkunde aneignen und schon aus diesem Grunde er
scheint die heutige Personalunion beider Äm ter erwünscht. Ob man 
Ita lien  in  der Gründung von Jugendgerichtspalästen folgen soll, lasse 
ich dahingestellt. Meine Aufgabe is t es, hier nur das notwendigste Ge
rippe jener E inrichtungen aufzuzeigen, die fü r die Bekämpfung jugend
licher K rim in a litä t nötig  sind.

Die von mancher Seite in  Betracht gezogene Beseitigung der Jugend
gerichte wäre zweifellos ein R ückschritt, wie auch Messerer8) nachdrück
lich  betont hat. Die von m ir vorgeschlagenen E inrichtungen des U nter
suchungsgefängnisses fü r Jugendliche m it krim inalbiologischer Be
obachtungsabteilung würden ohne Jugendgericht in  der L u ft hängen 
bleiben. Der Sachverständige kann ja  nur dann wirksam  arbeiten, wenn 
er von einem spezialistisch gebildeten R ichter un terstü tzt und ver
standen w ird ; zudem ist aus dem K on takt des Sachverständigen und 
Jugendrichters im  Verfahren eine wesentliche Hebung des Niveaus zu 
erwarten, wie es auch in  anderen Ländern angestrebt und treffend m it 
dem Ausdruck Sensibilisierung9) bezeichnet w ird.

W ir kommen zur zweiten Forderung unserer These, näm lich der vom 
Staat durchzuführenden Maßnahme zur Bekämpfung der K rim in a litä t. 
Bei Jugendlichen im  A lte r von 16— 18 Jahren sehen w ir heute Jugend
gefängnisse und Erziehungsanstalten aller Kategorien um diese Aufgabe 
bem üht; dabei sind die Jugendgefängnisse zur Lösung allein n icht im 
stande, da sie die Jugendlichen fü r eine bestimmte Zeit in  ihrem  Ge
wahrsam erhalten, die vielfach zu kurz ist, um den Zweck einer sozialen 
Eingliederung zu erreichen. Der Übergang vom Jugendgefängnis in  die

8) Messerer, K., Die Zukunft des Jugendgerichtes. Zft. f. d. gesamte Straf
rechtswissenschaft. Bd. 56, 4. u. 5. Heft, 1936, S. 491 ff.

9) Maggiore, ,,La sensibilisation du juge."
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Erziehungsanstalt hat sich, wie auch Kohlrausch10) und Behnke11) be
tonen, n icht bewährt. W ir stoßen dam it ohne weiteres auf die Forderung 
einer unbestimmten Verurteilung Jugendlicher, welche es dem Jugend
gefängnis ermöglichen würde, ganze A rbe it zu leisten.

Ehe w ir dazu bestimmte Stellung nehmen, wollen w ir die andere 
Seite der Frage betrachten, näm lich Jugendliche m it ernsteren k rim i
nellen Anlagen in  staatlichen Erziehungsanstalten zu betreuen. Ita lie n 12) 
kennt Justizerziehungs- und Justizbesserungsanstalten, welche im  
Konnex m it dem Jugendgerichte stehen. Es bedarf aber wohl keiner 
fremden Vorbilder, da unsere Erfahrungen in  Deutschland ausreichen, 
urn das R ichtige zu treffen. Wenn staatlichen Anstalten fü r besondere 
Erziehungszwecke das W ort geredet w ird, so is t es kein V orw urf gegen 
die ka rita tiven  Fürsorgeerziehungsanstalten, da die Bedeutung ih re r 
Leistungen über allem Zweifel steht. Meine Erfahrungen in  Baden haben 
gezeigt, daß da, wo staatliche neben ka rita tiven  Anstalten arbeiten, eine 
natürliche Tendenz besteht, die schwierigeren und stärker krim inellen 
Jugendlichen den staatlichen Anstalten zuzuweisen. Gemäß meinen 
Studien über die moralische K onstitu tion  von Fürsorgezöglingen13 *) 
Wurde in  Baden eine Stufenfolge von Anstalten getroffen, wonach die 
leichteren und mittelschweren Fälle den ka rita tiven , die schweren und 
schwersten den beiden staatlichen Anstalten zugewiesen wurden. Von 
Interesse is t hier besonders das staatliche Psychopathenheim in  Sins- 
kdm  a. E., in  welches die schwierigsten Fälle des Landes verbracht 
Wurden. Mein früherer Assistent, D r. Lippm ann14:), hat dieses M ateria l 
unter psychiatrischen Gesichtspunkten beschrieben. Man war dam it zu 
einer A nsta lt gelangt, welche eine weitgehende Ä hn lichke it m it einer 
Dorstalanstalt zeigt. E in  Mangel war allerdings durch die Systemzeit 
_ edingt, näm lich die Notwendigkeit, m it einer großen Zahl von Jugend- 
aintern und Vormundschaftsgerichten zu arbeiten, die von verschiedenen 
erzieherischen Prinzipien beseelt waren. W ird  nun, wie heute n ich t 
anders zu denken, eine einheitliche L in ie  hergestellt, dann is t das R ichtige 
Sctroffen. Ich sehe demnach die sicherste Garantie fü r die Bekämpfung 

er jugendlichen K rim in a litä t in  der unbestimmten Verurte ilung und 
lm  Vollzug der Strafe in  einer A nsta lt m it Borstalcharakter. Dabei is t 
Hach den Ausführungen von Sieverts15) der dam it in  England erzielte 
s anzende E rfo lg  nam entlich folgenden Faktoren zu verdanken: 1. einer 
j , e Eichen Auslese von Erzieherpersönlichkeiten; 2. der Verbindung von 

rziehung und S trafe; 3. der Anstaltsdifferenzierung nach Persönlich

12] c it- l l ) 1- cit.
r  ) Petit, H., L ’assistance aux enfants déficients et délinquants en Allemagne, 
V -R -S .S .  Hyg. ment. 31. 201—222 (1936). 

anst n  <rreXor’ A., Die weitere Entwicklung der badischen Fürsorgeerziehungs-
u \Cn . adische Anstaltsblätter Heft 5, Flehingen 1927. 

haus hippmann, W., Untersuchung über das Zöglingsmaterial im Pestalozzi- 
badische Anstaltsblätter Heft 8. Flehingen 1930.

Schaft.tT)eveyts>R-. Das englische Borstalsystem. Zft. f. d. ges. Strafrechtswissen- 
56, Heft 4/5, 1936, S. 551 ff.



2Ö2

keitstypen und sozialprognostischen Aussichten; 4. der nachgehenden 
Fürsorge m it der M öglichkeit einer Rückverbringung. Beachtlich ist, 
daß die Borstal-Anstalten fü r H äftlinge m it sozial re la tiv  günstiger 
Prognose16) in  ih re r zweiten Stufe Freiheiten kennen, die w eit über das 
hinausgehen, was in  unseren Anstalten fü r Schwererziehbare zulässig 
erschien, und die vollends unseren Jugendgefängnissen unbekannt sind.

Mein Vorschlag lau te t demnach: Jugendliche m it ausgesprochen 
krim inellem  Charakter n icht mehr Erziehungsanstalten zuzuweisen, son
dern durch Gerichtsbeschluß m it unbestim m ter Verurteilung in  Jugend
gefängnisse nach A rt des Borstalsystems zu verbringen. Der V orte il einer 
solchen E inrich tung lieg t darin, daß auf diese Weise 1. eine restlose 
Ausnützung der Jugendgefängnisse sich ergibt, die dann erst ganze 
A rbe it leisten können; 2. eine scharfe und sichere Erfassung m inder
wertiger krim ine ller Jugendlicher e rfo lg t; 3. die Erziehungsanstalten 
sich durch diese Entlastung besser als bisher ihrem eigentlichen Zwecke 
widmen können.

Die Besprechung der Altersklasse 18— 21 möchte ich m it der W ieder
holung der Ergebnisse einleiten, zu denen ich durch das psychologisch
pädagogische Studium  dieser Gruppe gelangt b in 17).

1. Zöglinge dieses A lters können keineswegs allgemein als seelisch 
re if und vo ll entw ickelt angesehen werden. Es is t daher ein Fehler der 
Gesetzgebung, sie strafrechtlich Erwachsenen gleichzusetzen.

2. Jugendliche Verwahrloste jenseits des 18. Lebensjahres bedürfen 
vielfach noch dringend der Erziehung.

3. Unsere erzieherischen Bemühungen haben bei 18— 21 Jährigen 
in  der Mehrzahl der Fälle einen bestimmten und klaren E rfo lg  ergeben; 
w ir möchten daher entschieden dazu ermuntern, die Maßnahmen der 
Fürsorgeerziehung auf Jugendliche dieses A lters im  weitesten Sinne 
auszudehnen.

Es war m ir auch damals schon bewußt, daß ein solcher E rfo lg  eine 
rechtzeitige fachärztliche Untersuchung zur Voraussetzung hat, in  der 
die halle geklärt und fü r die Erziehung untaugliche Elemente ausge
schieden werden.

Daß der Gruppe der Halberwachsenen besondere Aufm erksam keit 
gewidmet werden muß, ergibt sich daraus, daß sie durch die November
gesetzgebung im  wesentlichen der Fürsorgeerziehung entzogen sind, 
anderseits is t dam it aber n ich t die Tatsache aus der W elt geschafft» 
daß ein großer Teil dieser Jugendlichen erziehungsbedürftig ist, d. h. daß 
nur die hürsorgeerziehung es bewirken kann, daß sie wieder in  den 
sozialen Verband eingegliedert werden und n icht dem Verbrechertum 
verfallen.

Da die Novembergesetzgebung 1932 n icht aus pädagogischen Über
legungen erfo lgt is t, sondern durch Finanznot d ik tie rt wurde, so darf bei
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Anerkennung der V orte ile18), die sie nach beiden Richtungen gebracht 
hat, ihre Revision19) erw artet werden. Schon fü r männliche Jugendliche 
muß eine Abänderung des heute geltenden § 63 des Jugendwohlfahrts
gesetzes in  dem Sinne gefordert werden, daß im  Absatz (3) an Stelle 
des 19. Lebensjahres das 20. gesetzt w ird . In  noch höherem Maße als 
fü r männliche Jugendliche is t diese Änderung fü r weibliche nötig. 
Erstere werden kü n ftig  wohl in  größerer Menge als bisher durch die 
Jugendgefängnisse aufgesaugt werden. Um so stärker k la fft aber die 
Lücke bei verwahrlosten Mädchen, die v ie l weniger krim ine ll sind, 
aber moralisch tie fe r als Burschen sinken. D ie vorgeschlagene Ände
rung der Notverordnung in  diesem Punkte halte ich fü r die einzig 
richtige Maßnahme, um derartige Mädchen vo r dem völligen sittlichen 
Verfa ll zu retten. Man könnte v ie lle ich t als Ausweg an ein Bewahrungs
gesetz denken; es is t aber n ich t einzusehen, wozu schon fü r jüngere 
Mädchen zu dieser einschneidenden Maßnahme gegriffen werden soll, 
wenn uns das bewährte und erfolgreiche M itte l der Fürsorgeerziehung 
zur Verfügung steht. Bewahrung is t nur da am Platz, wo die normale 
E.-E. in  der gesetzlich bemessenen Zeit keinen E rfo lg  erreichen kann.

Mein früher gewonnenes U rte il über die gerichtliche Behandlung 
der Halberwachsenen, das oben z itie rt wurde, muß ich hier durch weitere 
Ausführungen ergänzen. Es is t zu begrüßen, wenn heute der Stand- 
Punkt vertreten w ird, daß Jugendliche dieses A lters mindestens zum 
fe il vor den Jugendrichter gehören. E ine wesentliche Aufgabe wäre 
dam it zweifellos gelöst, näm lich, daß Erziehungsbedürftige, die ein un
bedeutendes D e lik t begangen, n icht m it einer kleinen Strafe, die an 
ihrem Wesen nichts ändern kann, abgefunden werden, sondern die Frage 
der Fürsorgeerziehung zur Diskussion kom m t. Schon daraus is t ersicht- 
hdh, daß bei der ganzen Behandlung der Halberwachsenen durch das 
Jugendgericht es n icht darauf ankommen soll, ihnen eine ungebührliche 
Milde zukommen zu lassen, sondern sie in  ihrem Interesse und in  dem 
der Volksgemeinschaft schärfer anzugreifen als es heute ein G ericht fü r 
Erwachsene tu t, bei dem der Vergleich m it den Erwachsenen die An
nahme von Milderungsgründen nahelegt, während fü r den Jugend
richter der Vergleich m it den jüngeren Elementen gerade zu scharfen 
Strafen Anlaß g ib t.

Bei schweren Verbrechen, bei denen nur eine langfristige Strafe 
!n Brage kommen kann, is t es natürlich  gleichgültig, welcher Gerichts- 

01 sie ausspricht. Aber die Hauptsache lieg t darin, straffä llige 
Jugendliche m it starker krim ine ller Anlage, die noch keine schweren

J8) Ohland, Annaliese, Die Fürsorgeerziehung in Deutschland. Statistik über 
^D u rch fü h ru n g  nach dem Stande vom 31. März 1934. zb l- Jugendrecht 27, 
Zbl t1’ 322/328. 1935. — Dieselbe, Die Fürsorgeerziehung in Deutschland. 

' Jugendrecht 1936, S. 69 ff., 122 ff.
r ■ Franeke, Herbert, Die Neuordnung der Fürsorgeerziehung vom November 
(j 32 111 rechtsgeschichtlicher Beleuchtung. Z. Kinderforschung 41, 162— 171
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D elikte begangen haben, rich tig  zu erfassen und entsprechend zu ver
urteilen. In  diesem Falle kann es sich natü rlich  nur, wie bei der zuletzt 
besprochenen Gruppe, um eine unbestimmte Verurteilung und S traf
verbüßung in  einem Jugendgefängnisse handeln.

Fs sprechen also gewichtige Gründe dafür, daß Halberwachsene 
vor das Forum des Jugendrichters kommen; es is t aber überflüssig, 
dieses m it allen derartigen hallen zu belasten, vielm ehr erscheint, wie 
auch Peters20) denkt, eine A ufte ilung zwischen Jugendgericht und Ge
rich t der Erwachsenen am Platz. Mein Vorschlag geht dahin, dem Ge
rich t fü r Erwachsene alle Fälle m it schweren Verbrechen von H alb
erwachsenen zuzuweisen, alle übrigen dem Jugendrichter zu überlassen. 
Dringend muß ich davor warnen, eine Trennung nach dem Grade 
seelischer Reife vorzunehmen, die ja  psychologisch naheliegt. Aber diese 
Entscheidung zu treffen, dürfte  kaum jeder Staatsanwalt in  der Lage sein.

W ir sind dam it zum letzten Punkt der Auseinandersetzung, näm lich 
zum Bewahrungsgesetz gelangt. Ich habe schon bei einem Vortrag im  
Jahre 192621), der das Problem fü r männliche Verwahrloste behandelte, 
im  H inb lick auf die zu erwartende Gesetzgebung Zurückhaltung geübt 
und glaube, daß bei dem hier vertretenen Ausbau des Jugendgerichts
gesetzes, der Jugendgefängnisse, der erweiterten Fürsorgeerziehung 
einerseits und unseren heutigen Gesetzen zur Bekämpfung des Gewohn
heitsverbrechertums andererseits, die Aufgabe fü r männliche Individuen 
wesentlich e rfü llt is t. Dagegen b le ib t die Lösung der Frage fü r weibliche 
Verwahrloste noch offen. W ir kehren so nach endlosen Diskussionen 
über das Verwahrungsgesetz zu dem Punkte zurück, von dem aus die 
erste Anregung durch Frau Neuhaus erfolgt is t. Die damals von ih r auf
gestellten Forderungen bestehen auch heute noch zu Recht und müssen 
unbedingt anerkannt werden.

2/Usammenfassend möchte ich nach meinen mehr als 20 jährigen 
Forschungen und praktischen Erfahrungen auf dem Gebiete der Ver
wahrlosung meine Vorschläge zu der im  T ite l der A rbe it bezeichneten 
rrage wie fo lg t präzisieren:

Die Bekämpfung der K rim in a litä t Jugendlicher b ildet eine Aufgabe 
des Staates und sollte von diesem kü n ftig  in  weiterem Umfang als bisher 
unm itte lbar durchgeführt werden.

Im  H inb lick  auf  die Tatsache, daß die asoziale Anlage frühze itig  
zu K onflik ten  m it dem Strafgesetz fü h rt, sehe ich in einer zielsicheren 
A rbe it der Jugendgerichte das beste K am pfm itte l gegen die E ntw ick
lung zum Gewohnheitsverbrecher.

Zu diesem Zwecke erscheint eine Konzentrierung der Jugendgerichte 
auf größere Gerichtsbezirke unter Verringerung ih rer Anzahl fü r geboten; 
ferner ihre Ausstattung durch Untersuchungsgefängnisse fü r Jugendliche

,  . . K f.et*rsJ K "  Dle Behandlung der Halberwachsenen im kommenden Straf- 
recnt. Z it. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft Bd. 56 Heft 4/5 (1936), S. 495 ff.
7U , eJ or- A -  Das Verwahrungsgesetz vom Standpunkt des Erziehers, 
zat. t. Kinderforschung Bd. 31 Heft 5, 1926.
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und fachärztlich geleitete Beobachtungsabteilungen, in  denen unter 
M itw irkung von Staatsanwalt und Jugendrichter die moralische Anlage 
unter krim inalbiologischen Gesichtspunkten festgestellt werden soll.

Bei krim ine ll veranlagten Jugendlichen zwischen dem 16. bis 
21. Lebensjahre sollte die M öglichkeit einer Verurteilung auf unbestimmte 
Zeit vorgesehen werden. Die E inführung des Borstalsystems fü r die 
Jugendgefängnisse is t zu erwägen.22)

Bei Jugendlichen zwischen dem 14. und 16. Lebensjahre verdient 
un allgemeinen Fürsorgeerziehung bei vorhandener Verwahrlosung den 
Vorzug. Bei kleineren D elikten ohne gleichzeitige Verwahrlosung er
scheinen kurzfristige Arreststrafen fü r diese Gruppe angemessen.

Nach dem 18. Lebensjahre sollten jene Fälle, welche langfristige 
Strafen ve rw irk t haben, von den Gerichten fü r Erwachsene abgeurteilt 
werden, alle anderen Halberwachsenen an die Jugendgerichte gelangen.

Die Altersgrenze fü r Fürsorgeerziehung müßte fü r Verwahrloste 
°hne krim inelle  Anlage bei günstigen Erziehungsaussichten auf das 
20. Lebensjahr erhöht werden.

Sexuell verwahrloste asoziale Mädchen jenseits des 18. Lebensjahres, 
bei denen Fürsorgeerziehung keinen E rfo lg  verspricht, sind zu ver
wahren.

Fälle.
Zu r Psychologie, B iologie und Begutachtung der Exhib ition isten.

Zwei Fälle, m itgeteilt von P ro f. D r. med. V i l l i n g e r  in  B e th e l b e i 
D ie le fe ld .

Ein vor kurzem erschienenes Lehrbuch der Nerven- und Geisteskrank
heiten1) schreibt:

,,Eine dem normalen Empfinden unfaßbare sexualpathologische Einstellung 
*?t der Exhibitionismus, die Wollustempfindung durch unzüchtige Entblößung 
oes Geschlechtsteils, gelegentlich auch der weiblichen Brüste oder des Gesäßes 
v?r Personen des anderen Geschlechts, was als Erregung öffentlichen Ärger- 
msses strafbar ist. Der Trieb pflegt vielfach periodisch aufzutreten und kann 
*° intensiv sein, daß jemand z. B. vor oder nach seiner Hochzeit ihm verfällt. 
n über einem Fünftel der Fälle wurden epileptoide Züge festgestellt, in einem 

Weiteren Fünftel angeborener oder erworbener Schwachsinn, manchmal Alkoho- 
'srnus oder Psychosen; öfter nur Degeneration oder überhaupt keine sonstige 
nornalie. Immerhin empfiehlt es sich, Exhibitionisten auf ihren Geisteszu- 

stand zu untersuchen“ .
Diese summarische Darstellung bedarf in  mehreren Punkten einer E r

gänzung. E ine langjährige und ausgedehnte Großstadterfahrung gerade an 
l ungeren und jugendlichen Exhibitionisten zeigt, daß die Fälle, bei denen

RIIVT^ ..,;5eachtliche Entwicklung in dieser Richtung bringt 
J*1- über Jugendstrafvollzug vom 22. Jan. 1937 — Deu

bereits die AV. des 
Deutsche Justiz S. 97. 

Die Schriftleitung.
tt ,, ) Weygandt, Lehrbuch der Nerven- und Geisteskrankheiten, b. Marhold, 
«alle a. S.

*935.
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nicht grobe psychische Anomalien, sondern höchstens psychopathische Züge 
oder Pubertätserscheinungen zugrunde liegen, keineswegs selten sind und daß 
es sich auch durchaus nicht um eine dem normalen Empfinden so völlig fern
liegende Äußerung des Geschlechtstriebes dabei handelt. Zwei von m ir in 
letzter Zeit gerichtlich begutachtete Fälle von Studenten, die exhibierten und 
deshalb vor den Strafrichter kamen, geben in ihrer besonderen Durchsichtig
keit Gelegenheit, in das Wesen dieser A rt von Exhibitionismus einen klaren 
Einblick zu erlangen.

Seit der französische Neurologe Lasegue 1877 in der „Union mcdicale“  
seine Arbeit „Les Exhibitionnistes“  erscheinen ließ, versteht man unter 
Exhibitionismus den Drang, sich durch Entblößung der Geschlechtsteile vor 
den Augen sexuell irgendwie anziehender Personen geschlechtlich zu erregen 
und womöglich zu befriedigen. Ein nicht sehr umfangreiches Schrifttum hat 
zu den verschiedenen Fragen Stellung genommen, vorwiegend vom psychiatri
schen, kriminologischen, weniger vom psychologischen Standpunkt aus. 
Kölle*) hat die wichtigsten Arbeiten vor wenigen Jahren referiert und zu
sammengestellt. Fast alle bisher zur Veröffentlichung gekommenen Fälle 
standen unter Anklage und sind infolgedessen nur in unvollkommener Weise 
geeignet, ein wirkliches B ild  vom Wesen dieser so seltsam anmutenden E r
scheinung zu geben. Das g ilt um so mehr, als ein guter Teil der zur Beobachtung 
gelangten männlichen Personen — und es handelt sich, soweit ich sehe, aus
schließlich um solche — tatsächlich psychisch so abwegig waren, sei es wegen 
des angeborenen oder erworbenen Schwachsinns, sei es wegen ihrer Epilepsie, 
ihres Alkoholismus, ihrer Schizophrenie, ihres manisch-depressiven Irreseins 
oder ihrer metenzephalitischen Veränderungen, daß sie als Selbstbeobachter 
und Selbstschilderer kaum ernsthaft (oder doch nur sehr m it Einschränkung 
und Zurückhaltung) in Frage kamen. Um so willkommener sind daher für 
die horschung diejenigen Fälle, in denen es sich um geistig hochstehende, 
sozusagen „gesunde" Personen handelt, die über eine gute Allgemeinbildung, 
über die Fähigkeit der Selbstbeobachtung und der Darstellung ihrer Erleb
nisse verfügen und — was gerade bei Exhibitionisten eine besondere Schwierig
keit bedeutet — in hinreichendem Maße zur Äußerung gebracht werden 
können.

Das erste Gutachten wurde dem Rektor einer deutschen Universität 
erstattet, der fragte, ob für den (zu einer Geldstrafe verurteilten) Täter bei 
der Beurteilung seiner Ehrenhaftigkeit sein Gesundheitszustand von erheb
licher Bedeutung sei und ob m it Rückfällen gerechnet werden müsse, während 
es sich in dem zweiten Falle um eine Begutachtung hinsichtlich des S 31 StGB. 
handelt2 3).

A. h ritz  Mo., geb..................... 1910, stud. rer. nat.
I .  Vorgeschichte:

a) E rb lic h k e its v e rh ä ltn is s e :
Um die Erblichkeitsverhältnisse m it tunlichster Objektivität ergründen zu 

können, haben wir uns die Krankengeschichte des Vaters des Zubegutachtenden,

2) Kolle, Sexualpsychopathologie, Fortschr. d. Neurol., Psychiatr. u. Grenz
geb. 4, 1932, S. 362.

) Die Angaben über Person, Ort und Zeit sind unkenntlich gemacht; 
die Gutachten selbst werden im folgenden nur auszugsweise bzw. gekürzt und 
zusammengefaßt mitgeteilt.
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des jetzigen Pfarrers i. R. U. Mo., geb. 
der Heil- und Pflegeanstalt B. erbeten.

Aus dieser geht hervor:
Der V a te r ist als 34jähriger Pfarrvikar, Sohn offenbar gesunder bürger

licher Eltern in M., im Jahre 1910 m it einer Dementia praecox (Schizophrenie) 
erkrankt. Er hatte am Gymnasium gut gelernt, ließ als Student in seinen Lei
stungen nach, verschob das 2. theologische Examen um ein Jahr, weil er m it 
der Vorbereitung nicht fertig wurde, „überanstrengte sich“  und wurde kurz 
danach „nervenschwach". Das war 8 oder 9 Jahre vor der eigentlichen geistigen 
Erkrankung. Immerhin war die erste Erkrankung, kurz vor seinem 2. Examen, 
schon durchaus kennzeichnend. Er hörte damals Stimmen von oben, daß er 
ein Heuchler sei, er hatte es immer m it dem Teufel zu tun, fühlte sich verfolgt, 
hatte furchtbare Angst, konnte nicht schlafen, lief unruhig jammernd herum, 
zeigte „extreme Stimmungen“  und war nicht mehr so frisch. Nach einem Viertel
jahr war alles vorbei. Vor dieser ersten Erkrankung war er bereits 2 Jahre 
verlobt; diese Verlobung wurde wegen der eigenartigen „Nervenschwäche" 
vom Brautvater gelöst. Als der Kranke nunmehr im Jahre 1910 wieder er
krankte, war er bereits 1 % Jahre verheiratet und die Frau im 2. Schwanger
schaftsmonat. Es ist jedoch zu bemerken, daß zwischen dem ersten und dem 
zweiten Krankheitsschub kleinere Krankheitsschübe aufgetreten sind, die aber 
von der Familie im stillen abgemacht wurden. Der Vater lebt jetzt von der 
Mutter getrennt und führt ein eigenartiges Sonderlingsdasein, ohne anstalts- 
kcdürftig im engeren Sinne zu sein. Ein Vetter des Vaters ist „nervös“  und 
»infolgedessen“  2 Jahre vollkommen arbeitsunfähig gewesen.

Die Mutter wird als gesund geschildert.
G eschw ister:

1. Gustav, geb. 1909, war immer etwas verschlossen (Angabe des Zubegut- 
achtenden, „man sah nicht in ihn hinein“ ). M it 22 Jahren hat er sich, ohne 
'laß äußere Ursachen dafür aufgefunden werden konnten, erschossen.

2. Der Zubegutachtende selbst.
3- Bernhard, geb. 1912, zur Zeit Vikar.
4- Elisabeth, geb. 1913, Lehrerin in D.
5- Als Kleinkind gestorben.
Der unter 3 genannte Bruder Bernhard, der um x Jahr jünger ist als der 

Zubegutachtende, wurde von m ir besonders exploriert. Er gab zur Sache folgen
des an: Er sei m it seinem Bruder zusammen aufgewachsen, aber ein sehr inniges 
Verhältnis habe zwischen ihnen beiden nicht bestanden. Das hänge wohl damit 
zusammen, daß er, Bernhard, eher noch verschlossener sei als sein Bruder. 
Außerdem hätten äußere Umstände sie beide nicht zusammen, sondern eher 
aaseinandergebracht. So vor allem der Aufenthalt beim Vater, bei dem sie eine 
Zeitlang, nachdem er aus der Anstalt entlassen gewesen sei und von der Mutter 
getrennt gelebt habe, gewohnt hätten. Der Vater sei dabei so sonderbar und 
anverständlich gewesen, daß er an jene Zeit nicht gerne zurückdenken möge.

Später seien die beiden Brüder miteinander in einem Internat in X. ge
wesen. Dort sei Fritz von den Kameraden viel verhänselt worden und habe eine 
etwas kümmerliche Rolle gespielt. Er habe eine sehr ungeschickte A rt gehabt, 
Sl°k anzustellen.

Auch in der Klasse sei er nicht gut gewesen. Allerdings habe es meist eben 
noch gereicht zur Versetzung.

Nachher seien beide Brüder wieder in derselben Studentenverbindung 
zusammen gewesen. Dort habe er seinem Bruder beinahe um dessen Aufge- 

lossenheit beneidet. Anderseits habe man doch auch in der Verbindung 
lc t  viel von seinem Bruder gehalten. So habe er einmal gehört, als er noch 
uchs war, daß ein älteres Semester eine Siebung der Verbindung für dringend 

notwendig erklärt und dabei auch gesagt habe, daß sein Bruder Fritz am besten
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abgeschoben werden müsse. Was ihm in der Verbindung fehlte, war offenbar 
die Frische, die Lebendigkeit, die Eigenart, die Selbständigkeit und die Fähig
keit, sich bei den Kameraden beliebt oder gar unentbehrlich zu machen. „E r 
lief so m it", sagt sein Bruder.

Hinsichtlich der seinem Bruder zur Last gelegten strafbaren Handlungen 
gibt der Vikar Bernhard Mo. folgendes an: Zuerst habe man ih n  für den Täter 
gehalten, worüber er sehr erstaunt gewesen sei. Erst nach einiger Zeit habe 
sich die Sache geklärt. Er habe m it seinem Bruder damals kaum über die Sache 
gesprochen. Er wisse nur, daß Fritz dem weiblichen Geschlecht gegenüber sehr 
zurückhaltend gewesen sei und überhaupt in sexueller Hinsicht kaum irgend
welche Äußerungen von sich gegeben habe. Daher habe er seinem Bruder solche 
Verfehlungen auch nicht zugetraut.

Bei dem Versuch, den Bruder jetzt zur Aussprache zu bringen, habe er 
nichts erreicht. Der Bruder habe nichts herausgelassen. Auch hinsichtlich 
seiner weiteren Lebensgestaltung habe Fritz so gut wie nichts geäußert. Ihm 
sei das unfaßlich erschienen, denn es sehe doch so aus, als ob die Lage für die 
akademische Laufbahn seines Bruders nicht gerade günstig sei und halte auch 
irgendwo anders unter den heutigen Umständen eine Verwendung fast ausge
schlossen.

Alle diese Angaben des Bruders kommen stockend und einsilbig heraus 
und nur auf eingehendes und wiederholtes Befragen. Man spürt ihm an, daß es 
ihm außerordentlich schwer fällt, zu der Sache Stellung zu nehmen, und daß 
er am liebsten ganz darüber schweigen möchte. Außerdem aber erhält man den 
Eindruck, daß dieser Bruder eine nach innen gerichtete, schwer aus sich heraus
gehende, im Jungschen Sinne introvierte Natur ist. . . .

Seine Angaben tragen durchaus den Stempel der Glaubwürdigkeit.
b) P e rsön liche  V o rgesch ich te :
Nach seinen eigenen Angaben lernte Mo. anfänglich gut und leicht, wenn 

sich auch beim Ü bertritt in die höhere Schule Schwierigkeiten m it den alten 
Sprachen ergaben. Er ist während der ganzen Gymnasialzeit nicht sitzen ge
blieben, war aber ein „m ittlerer Schüler". Besondere Interessen hatte er da
mals nicht. Immerhin neigte er den mathematischen Fächern mehr zu als den 
sprachlichen.

Nach der Reifeprüfung begann er das theologische Studium, um dann 
nach 2 Semestern zur Mathematik umzusatteln. Dieser Studienwechsel wird 
von ihm sehr wenig eingehend begründet. Er gibt an, er habe sich damals nicht 
zurechtgefunden in der Theologie, vielleicht wäre das jetzt anders, und dann 
habe ihm auch die Mathematik mehr gelegen. In  W irklichkeit ist er aber auch 
in Mathematik nicht besonders befähigt gewesen und hat beim Studium in 
beiden Fakultäten seiner Schilderung nach offenbar nicht leicht getan, den 
dargebotenen Stoff an der Universität zu erfassen und zu verarbeiten.
I I .  Tatbestand:

Nach den Akten hat Mo. in der Zeit vom August 1934 bis März 1935 in 
einer Reihe von Fällen, die nach seinen auch mir gegenüber gemachten Angaben 
eher über als unter 30 liegt, sich in der Nähe von M., weiblichen Personen gegen- 
uber entblößt und dabei in einem Teil der Fälle auch onanistische Manipulationen 
vollführt. Er hat dazu hauptsächlich sich solche Gegenden ausgesucht, in denen 
er sich einerseits geschickt verstecken und den Anschein des Wasserlassens 
erwecken konnte, andererseits aber gesehen werden mußte, wenn weibliche 
Personen in die Nähe kamen oder in der Nähe beschäftigt waren: so Gebüsch, 
Waldränder, geeignete Feldwege usw. Er hat sich auch keineswegs immer 
stören lassen, wenn weibliche Personen ihm gelegentlich dabei derbe Schimpf
worte zuriefen; manchmal ging er dann weg, manchmal blieb er stehen und fuhr 
m seinem onanistischen Handeln fort. Nur wenn er glaubte, daß männliche 
Personen in die Nähe kamen, verschwand er regelmäßig.
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Die einzelnen Fälle sind nicht von Belang, da sie und darüber hinaus viele, 
die nicht zur Anklage stehen, von dem Zubegutachtenden zugegeben worden 
sind. Für die Beurteilung wichtig ist lediglich der Umstand, daß er, wenn er 
Überraschung durch männliche Personen befürchtete, von seinem Treiben ab
ließ, während er in anderen Fällen selbst solche weiblichen Personen, die ihm 
offensichtlich keinerlei Zuneigung bekundeten, sondern ihn im Gegenteil er
kennen ließen, daß sie sein Tun schroff ablehnten, weiter verfolgte.

Bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung hat er ein volles Geständnis 
abgelegt und ist seitdem von diesem Geständnis nicht wieder abgewichen.

I I I .  Befund:

a) K ö rp e r lic h :
186 cm großer, 81 kg schwerer, hoch gewachsener, m ittelkräftig gebauter 

junger Mann von altersgemäßer Entwicklung und gutem Allgemeinzustand. 
Wichtig ist folgendes: Der Gesamteindruck des jungen Mann ist der eines 
mfantilen Menschen. Der Kopf (Umfang 56 cm, Längsdurchmesser 19,3, Sagittal- 
bogen 31, Querdurchmesser 14, Frontalbogen 30) w irkt zu klein gegenüber dem 
Gesamtkörper, er w irk t aber nur nicht nur zu klein, sondern er macht auch 
infolge der weichen, unmodellierten, knabenhaften Züge einen ausgesprochen 
1ufantilen Eindruck, was noch deutlicher hervortritt, wenn Mo. lacht oder 
lächelt. Im  einzelnen ist noch zu erwähnen, daß die Extremitäten besonders 
lang, die Oberschenkel relativ fett und gerundet sind. . . .

Die Untersuchung der inneren Organe ergab keine nennenswerte Abweichung 
v°n der Norm. Die vegatativen Funktionen (Schlaf, Verdauung, Appetit usw.) 
Waren in Ordnung.

Auch bei der neurologischen Untersuchung fanden sich keine für die vor
liegende Beurteilung irgendwie belangreichen Abweichungen von der Norm.

Die Wassermannsche Untersuchung in B lut und Rückenmarksflüssigkeit 
war negativ. Der Urin war frei von Eiweiß und Zucker, der Schleudersatz zeigte 
keine krankhaften Bestandteile.

b) P sych isch :
Mo. erweist sich als ein psychisch geordneter, in seinem Verhalten der 

jeweiligen Lage entsprechender, durch keinerlei grobe Anomalien irgendwie 
auffälliger junger Mann, der bei der gewöhnlichen Unterhaltung durchaus den 
Eindruck eines gleichaltrigen jungen Menschen aus ähnlichen Lebensverhält- 
nissen bietet. Er ist weder zurückhaltend noch besonders aufgeschlossen, in 
seiner Stimmungslage weder gehoben noch gedrückt, im Gedankenablauf weder 

eschleunigt noch verlangsamt. Irgendeine innere Erregung spürt man ihm 
icht an, auch wenn man sich über für ihn nicht harmlose Dinge m it ihm unter

halt. Er bleibt immer gleich ruhig, dabei meist freundlich-verlegen und höflich
e r  lächelnd. . . .

t r ü b e r  hinaus gibt er noch folgendes an: Wenn er sich auf seine frühe 
mdheit zurückbesinne, so fallen ihm in erster Linie Streitigkeiten zwischen 

Eltern ein, durch die er sich bedrückt gefühlt habe. Einmal saß abends die 
anUtter an se*nem Bett» weil er wohl im Schlaf so laut gestöhnt habe. Er nehme 
vj1, haß er sich im Traum m it dem schlechten Verhältnis zwischen Vater und 
Fy ter beschäftigt habe. Der Vater habe furchtbar geschimpft, und von einem 

rnilienleben sei keine Rede gewesen. Die Mutter habe sehr schwer daran 
betragen.
Y M it seinen Geschwistern habe er keine enge Fühlung gehabt, m it dem 
seh Cr ^e rhaup t keine und m it der Mutter nur wenig. Wohl habe sich die Mutter 

Um ihn bemüht, aber es sei nicht seine Art, viel zu sagen über das, was er 
nke und empfinde.

gek IU die Schule sei er nicht sehr gern gegangen, auch immer knapp m it- 
°mmen, in den ersten Jahren besser, in den letzten schlechter, und habe
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schließlich eine gewisse Vorliebe für mathematische Fächer entwickelt. Aber 
ein wirkliches lebhaftes Interesse sei das auch nicht gewesen. Auch Liebhabereien 
habe er eigentlich nicht gehabt.

Von seinen Kameraden in der Schule sei er nach seinem Dafürhalten nie 
ganz für voll genommen worden; das komme wohl davon her, daß er so kindlich 
aussehe und vielleicht auch kindlicher gewesen sei als die anderen; jedenfalls 
habe man ihm das öfter gesagt, daß er ja noch wie ein Kind aussehe. Auf vor
sichtiges Befragen gibt er an, daß er sich auch selbst den Kameraden unterlegen 
gefühlt habe und nicht ganz ,,auf der Höhe“  der übrigen Klasse gewesen sei.

Bei der versteckten und offenen In te ll ig e n z p rü fu n g , die natürlich 
seinem geistigen Niveau entsprechend angestellt wird, ergibt sich folgendes:

Mo. ist etwa durchschnittlich begabt. Grobe intellektuelle Ausfälle ergeben 
sich auf keinem Gebiet. Immerhin fä llt auf, daß er nicht sehr rasch im Denken 
ist und daß er bei Aufgaben, die Zusammenfassung, Überblick und Urteil ver
langen, versagt, wenn auch nicht gerade im Groben, so doch in der Weise, daß 
er die Aufgaben nur halb löst und sich durch allerlei nichtssagende Redensarten 
die übrige Lösung leicht zu machen versucht. Seine Ausdrucksweise ist überaus 
schlicht und einfach. Er bemüht sich auch nicht um die erforderliche Schärfe 
und Kürze des Ausdrucks, wo es notwendig wäre.

Dazu kommt ein gewisser Mangel an geistigen Interessen. Selbst auf dem 
eigenen Gebiete der Mathematik und Physik hat er sich offenbar um die theo
retischen Grundlagen dieser Fächer kaum bemüht, und die neueren Forschungen 
in diesen Wissenszweigen sind ihm mehr oder weniger unbekannt, jedenfalls 
kaum wichtig. „Dazu hat man ja  auf der Universität wenig Zeit“ , meint er.

Dieselbe geistige Unlebendigkeit zeigt sich auch bei der Besprechung 
seiner Zukunft. Er geht m it einer Gelassenheit und Gleichgültigkeit, die in gar 
keinem Verhältnis steht zu dem bisherigen Aufwand für seine Ausbildung und 
der voraussichtlichen Lebensgestaltung, über diese Frage hinweg, als berühre 
sie ihn überhaupt kaum. Er glaube nicht, daß er weiterstudieren dürfe; was 
er dann mache, wisse er noch nicht, zunächst sei er ja in Y.
Wie ist Ihnen denn dabei zumut, wenn 
Sie an die Zukunft denken?
Sie wollten doch Lehrer an einem 
Gymnasium oder an einer Mittelschule 
werden?
Und wenn Sie es jetzt nicht werden? 

Woran haben Sie denn gedacht?

Ach, das ist nun schon so — das macht 
nichts.

Ja, schon.

(Lächelt etwas verlegen und kindlich 
hilflos): Ach, das hab’ ich m ir noch 
nicht überlegt.
Das kommt schon noch.

hreunde im engeren Sinne habe er nie besessen, auch in Verbindung nicht. 
Er habe sie nicht nötig gehabt, habe sich auch nicht besonders darum beküm
mert. Er sei aber m it allen gut gestanden.

Alles dieses wird etwas affektschwach, meist begleitet von einem stereotypen 
gutmütig-kindlichen, ein wenig verlegenen Lächeln, hingesagt, als handele es 
sich nicht um sein eigenes Lebensschicksal, sondern um einen beliebigen Dritten. 

Über die Entwicklung seines Geschlechtslebens ergab sich folgendes Bild: 
Als er 6 oder 7 alt gewesen sei, habe ihm ein Schulkamerad geschlechtliche 

Dinge (onanistische Spielereien) beigebracht. Es sei damals auch gelegentlich 
ein Mädchen dabei gewesen, und man habe sich gegenseitig beschaut und be
tastet; weiter sei aber nichts vorgekommen. Vielleicht sei er auch jünger ge
wesen, genau könne er das Alter nicht mehr angeben.

Das habe sich dann aber wieder vollständig verloren, und er habe die ganze 
Sache vergessen gehabt, als sich der Geschlechtstrieb so um die Konfirmations
zeit oder etwas später wieder bemerkbar gemacht habe. Von da ab habe er 
lebhaft onaniert, darunter seelisch zeitweise stark gelitten, zeitweise aber auch
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alles auf die leichte Schulter genommen und ganz unbekümmert darauflos 
gelebt. Daß er dadurch nicht krank oder geistig geschwächt würde, habe er 
]a selbst gesehen. Schlimm sei nur gewesen, daß seine Phantasie sich immer 
mehr m it solchen Dingen beschäftigt habe.

Alkohol habe er nur wenig zu sich genommen, auch als Student, er habe 
n'e eine besondere Freude am Trinken gehabt.
Kamen Sie gelegentlich m it jungen 
Mädchen zusammen?
Was denn?
Ich meine ja  auch nicht gleich, daß Sie 
sich eingelassen hätten, sondern nur: 
°t> Sie Umgang m it jungen Mädchen 
gehabt hätten?
Inwiefern?

Und wie waren Ihre Beziehungen zu 
diesen Mädchen?

Nein, ich war von Hause so erzogen, 
daß m ir das als Unrecht erschien. 
Daß ich -mich m it Mädchen einließ. 
Das war selten; in der Verbindung 
allerdings doch.

Da haben wir alle 8 Tage einen Tanz
abend m it Mädchen gehabt.
Da war nichts Besonderes.

Er schildert nun auf vorsichtiges Befragen die weitere Entwicklung folgen
dermaßen: Es habe sehr in ihm gedrängt, einmal einem Mädchen näherzu- 
äommen, aber er habe es abgelehnt, weil er so von zu Haus erzogen worden sei. 
bein Gewissen, seine Erziehung und die häuslichen Verhältnisse hätten ihn 
auch abgehalten. „Und doch wollte ich es eigentlich, und da wußt’ ich mir oft 
nicht zu helfen“ . M it den Mädchen, die in seiner Verbindung verkehrten, habe er 
’’a-türlich keine derartige Anknüpfung versucht; er sei überhaupt schüchtern 
(was er m it einem verschämten und scheuen Lächeln sagt, das mehr als alles 
andere die unbedingte Glaubwürdigkeit dieser Angabe unterstreicht).

Da die sexuellen Vorstellungen und Wünsche immer lebhafter geworden 
seien, so sei er ganz von selber beim Onanieren auf „diese Gedanken“  (Ex- 

ibitionismus) gekommen.
Wieso? Ich habe gedacht, daß es so vielleicht
W ginge-
yas denn „ginge“ ? Daß vielleicht einmal ein Mädchen__
ie meinen, sich m it Ihnen einlasse? (Nickt. Fährt nach einer kleinen

Pause spontan fo rt): Da kam aber
_ auch schon das andere wieder.
Was denn? Daß ich es nicht wollte.
. Er schildert, daß er so einen sehr starken inneren Kampf durchgemacht 

abe, aber schließlich unterlegen sei, und sich dann fast nüchtern und sachlich 
tilgenden Plan gemacht habe: Er wolle sich draußen irgendwo im Freien auf- 
. len und zeigen, vielleicht ginge es dann. Gleichzeitig habe er sich davon, 
’eileicht ohne daß er es zuerst richtig gewußt habe, auch einen besonderen 

geschlechtlichen Reiz oder Genuß versprochen.
s Da-s habe er dann auch ausgeführt, teils vorsichtig, besonders im Anfang, 
° daß es aussah, als wenn er austreten müsse, teils unvorsichtig, besonders 
enn er geglaubt habe, die betreffenden weiblichen Personen — es seien meistens 

J ” ge Mädchen und Frauen zwischen 18 und 25 Jahren gewesen — lassen sich 
rauf ein oder hätten Freude daran.

reude? Ja, ich meinte so.
d Es s te llte  s ich heraus, daß er d ie  A u ffassun g  h a tte , daß er 
b rCh seine sexue llen  E n tb lö ß u n g e n  und M a n ip u la tio n e n  in  den 
kön fenden w e ib lich e n  Wesen sexue lle  E rregung  h e rv o rru fe n  
Wü ^ ’ du rch  d ie  diese m ehr oder w en iger hem m ungslos gem acht 
f ährden- K la r  ü b e rle g t habe er s ich das n ic h t, aber das sei unge- 

r  der S inn gewesen. Außerdem  sei dadu rch  auch be i ih m  d ie



E rregung  s tä rk e r  geworden, daß er ge g la u b t oder b e m e rk t habe, 
daß die B e tre ffe n d e n  sich au freg ten . Ü b e rd ie s  e rg a b  s ich , daß 
ih n  se lbst d ie  b loße V o rs te llu n g , noch m ehr der ta ts ä c h lic h e  A n 
b lic k  w e ib lic h e r G e n ita lie n  h o ch g ra d ig  e rreg te , und daß er 
g la u b te , daß dieses u m g e ke h rt bei w e ib lich e n  Personen ebenso 
sein müsse.

Manchmal sei er von Hause weggegangen m it der Absicht, es bestimmt 
nicht zu tun, manchmal habe er aber auch schon zu Haus den Plan gefaßt, 
sich auf diesem Wege Befriedigung zu verschaffen. Mitunter sei ihm erst beim 
Anblick der betreffenden weiblichen Personen der Gedanke gekommen, und er 
habe dann schnell versucht, sich in eine entsprechende Stellung zu bringen.

Das erstemal sei im August bei O. gewesen. Damals habe er die Entfernung 
noch ziemlich groß gewählt, später sei er immer näher herangegangen. Gelegent
lich hätten ihm die betreffenden weiblichen Personen auch etwas zugerufen, 
alles habe er nicht verstanden, aber z. B. einmal: „Wenn er nur närrisch würde“ 
oder: „D a schauts einmal her!“  Manchmal seien es auch sehr derbe Schimpf
worte gewesen. Meist habe es nach Entrüstung geklungen, manchmal aber auch 
so, als wenn man sich dabei vergnüge.
Haben Sie denn einmal Ih r Ziel er- Das nicht, aber ich glaube doch:
reicht, ich meine irgendeine Anknüp- manchmal haben sie ganz gern zuge-
fung oder so etwas zuweggebracht? schaut.

Und das habe ihm auch schon völlig genügt, da es die nötige Erregung und 
oft auch eine Ejakulation hervorgerufen habe.

Die Zweiganstalt, in der Mo. sich seit einigen Monaten befindet, berichtet 
über ihn, er habe sich ordentlich geführt, sei fleißig und w illig gewesen und habe 
sich gern jeder Arbeit unterzogen. Schwierigkeiten habe er nie gemacht. Im 
Umgang m it den Kameraden sei er verträglich. Er mache einen kindlichen 
Eindruck, gehe wenig oder gar nicht aus sich heraus. „Bei persönlichen Aus
sprachen hü llt er sich in völliges Stillschweigen" (die letztere Bemerkung stammt 
vom Anstaltsleiter).

Auch bei der Beobachtung in der Beobachtungsabteilung der Anstalt 
Bethel fiel sein weiches, sanftes, etwas kindlich wirkendes Miesen auf sowie sein 
Mangel an A k tiv itä t und Zielstrebigkeit.

Irgendwelche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer gröberen seelischen 
Abartigkeit oder Störung oder einer geistigen Erkrankung im engeren Sinne 
ergaben sich nicht, obschon bei dem Verdacht auf eine beginnende Schizophrenie 
m it besonderer Sorgfalt daraufhin untersucht und beobachtet wurde.
IV . Beurteilung:

Da der Vater an Schizophrenie leidet, der eine Bruder Mo.s plötzlich durch 
Selbstmord geendet ist, der andere Bruder einen schizoiden Eindruck macht 
und Mo. selbst eigenartige Züge aufweist, durch die sein ganzes Wesen, wenn 
auch nicht äußerlich sichtbar und in groben und ausgesprochenen Krankheits
zeichen, so doch in seinem innersten Gefüge aus dem Rahmen der Norm heraus- 
gehoben wird, ist m it hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen daß hier eine 
e rh e b lich e  e rb lich e  B e las tung  vorliegt. . . .

Für Mo. treffen die Voraussetzungen des § 51 StGB. Absatz x nicht zu, 
wohl aber diejenigen des Absatz 2. Seine strafbaren Handlungen haben sich 
über einen Zeitraum von 6—8 Monaten erstreckt. In  dieser Zeit hat er in un
auffälliger Weise seinem Studium obliegen können und, soweit die damalige 
Zeit rekonstruierbar ist, so wenig wie jetzt an Geistes- oder Bewußtseinsstörungen 
im Sinne des Gesetzes gelitten. Es handelt sich auch jetzt nach Abschluß des 
Gerichtsverfahrens nicht mehr um die Frage des § 5I StGB., sondern im wesent- 
liehen um eine Beurteilung seiner Persönlichkeit.

Der Exhibitionismus, d. h. das Sichentblößen vor Angehörigen des ä nde rt 
Geschlechts, ist sehr viel verbreiteter, als gemeinhin bekannt ist und geht wohl
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auf eine atavistische, allgemein menschliche Wurzel zurück. Vielfach wird an
genommen, daß es sich bei dieser Erscheinung ausschließlich um geisteskranke, 
geistesschwache oder ihnen praktisch nahestehende Personen handeln müsse. 
■Dies ist sowohl nach dem vorliegenden Schrifttum wie nach unseren ausge
dehnten Erfahrungen durchaus nicht zutreffend. Allerdings kommt es nicht 
selten vor, daß psychisch Kranke exhibitionistische Handlungen begehen. Sehr 
viel häufiger aber sind Psychopathen die Täter, und zwar psychopathische 
Persönlichkeitstypen, S ch izo ide  von der E ig e n a rt Mo.s, die offenbar in 
stärkerem Maße als andere die Neigung aufweisen, in diese eigenartige Anomalie 
hineinzugleiten. Die Höhe des Intelligenzniveaus spielt dabei keine Rolle. 
Wichtig ist vielmehr in erster Linie, ob bestimmte abnorme Züge im Charakter, 
Temperament und Triebleben vorhanden sind. . . .

Die Frage, ob der Gesundheitszustand für die Beurteilung seiner Ehren
haftigkeit von Bedeutung sei, läßt sich nach den bisherigen Darlegungen folgen
dermaßen beurteilen:

Die leibseelische Gesamtverfassung Mo.s, seine Konstitution, ist anlage- 
däßig gegeben, muß also als Schicksal aufgefaßt werden, ebenso die wohl 
gerade für ihn wenig geeignete Lebensgestaltung und Erziehung in seiner K ind
heit und Jugend. Seine Anlage und bis zu einem gewissen Grade auch die be
sonderen Umweltverhältnisse haben zur Entwicklung der Voraussetzungen für 
das Hineingleiten in exhibitionistische Ersatzbefriedigung geführt. Wennschon 
S'Var keine Naturnotwendigkeit, kein krankhafter unausweichlicher Drang oder 
-wang dazu vorlag, so bestanden doch immerhin durch seine ererbte und ge
wordene leibseelische Eigenart besondere Bereitschaften, unter gewissen Um
wänden in dieser Weise auf sexuelle Regungen zu reagieren.

Diese Tatsache muß Mo. zugut gehalten werden bei der Bewertung seines 
Sittlichen Verhaltens und seiner Ehrenhaftigkeit, auch wenn sie nicht ausreicht, 
Jhm den Schutz des § 51 StGB. Abs. 1 zuzubilligen.

Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der Gefahr der Rückfälligkeit 
°-s Eine Reihe von Autoren steht auf dem Standpunkt, daß die Rückfälligkeit 

.^.E xhib ition isten gering, jedenfalls nicht die Regel sei. Diese Anschauung 
*S der Hauptsache von gerichtlichen Statistiken abgeleitet, aus denen m. E.
, lCl nur folgern läßt, daß derselbe Täter nicht sehr häufig wieder vor Gericht 
oißmt. Die Erfahrung der Jugendpsychiatrie und der nervenärztlichen Sprech
ende geht dahin, daß Rückfälle überaus häufig sind, selbst da, wo sich ein 
ormales Geschlechtsleben, etwa in der Ehe, nebenher entwickelt. Das ist leicht 
^stündlich, wenn man bedenkt, daß die Konstitution ja dieselbe bleibt und 
. die Erinnerung an eine geglückte Form der Erreichung des Orgasmus 
nie — bewußte oder unbewußte — Tendenz zur Wiederholung hinterläßt.

Deshalb ist im Falle Mo. zu sagen, daß zwar seine Reue aufrichtig und seine 
Wten Vorsätze durchaus ernst gemeint sein dürften: dennoch muß m it der 
^oglichkeit einer Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse mindestens für die 

c sten Jahre ernstlich gerechnet werden.
Dieser Fall ist psychologisch von großer Bedeutung, als einer von vielen 

| anz ähnlichen. Ein harmloser, s till für sich lebender, junger Mensch, als 
£> hier etwas ungeschickt, als Student farblos, einer, der „so m itlie f", eine 

Urchschnittsbegabung, wohlerzogen, freundlich, gutartig, einer, dem keiner 
St° fe .̂Was<< zugetraut hätte, kommt plötzlich wegen Exhibierens vor den 
ke^ r ĉ^ er- Und die psychiatrisch-psychologische Untersuchung ergibt 
ü lnerlei ernsthafte Störungen, nichts, was die Voraussetzung für das Vor- 
scf n des § 5i  Abs. 1 bilden könnte (so sehr die Beobachtung gerade auf 

^Phrene Symptome gerichtet war).
Wohl aber ste llt sie fest, daß eine erbliche Belastung erheblichen Grades 

' 0 n eines Schizophrenen, Bruder zweier offenbar schizoid-psychopathischer 
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Brüder — vorlag und ein eigentümliches Charakterbild sich ergab, sobald man 
ein wenig tiefer in  das seelische Gefüge eindrang. Von innen her gesehen bietet 
sich uns Mo. als ein von jeher an seinem Sosein, seiner Eigenart leidender, 
selbstunsicherer, schwer aufschließbarer, in  sich gekehrter, eigenbrötlerischer 
Mensch, der m it einer müden Resignation sich m it seinem Schicksal abge
funden hat. E r weiß um seine Schüchternheit, seine Unfähigkeit zur Ent
äußerung, zur Herstellung der Verbindung m it den Nebenmenschen und 
seinem Mangel an A k tiv itä t und Zielstrebigkeit. Es fehlt ihm ein wenig der 
„sthenische Stachel“ , der die sensitiven Psychopathen Kretschmers im  engeren 
Sinne kennzeichnet: er bäumt sich nicht auf in  ohnmächtigem Trotz und m it 
dem Pathos stärkster innerer Kämpfe, sondern nimmt m it einer deutlichen 
Mattheit und fatalistischer Ergebung sein Schicksal hin. Starkes Leben spielt 
sich in  ihm nur unter dem Druck seines früh erwachten, lebhaften, zeitweise 
als quälend empfundenen Geschlechtstriebes ab; nur von hier aus tre ibt es 
ihn auch zum Du. Aber sein Gewissen, seine Erziehung, die häuslichen Ver
hältnisse (die jedoch nur infolge seiner sensitiven und selbstunsicheren Züge 
so schwer auf ihm lasten), vor allem aber seine linkisch-spröde A rt, das Fehlen 
des Strebens nach innerer Verbundenheit m it den Nebenmenschen, kurz seine 
innere anlagemäßige Unfähigkeit zu echter Gemeinschaft läßt ihn weit über 
die Zeit der eigentlichen (körperlichen) Pubertät an der Selbtsbefriedigung 
festhalten, die aber doch nicht ganz genügt und ihn wenigstens vorstellungs
mäßig auf das andere Geschlecht hin weist.

Typisch ist nach meiner Erfahrung die frühe und starke Sexualentwick
lung dieser Exhibitionisten; sie steht oft in einem seltsamen Gegensatz zü 
dem — auch in unserem Fall sehr anschaulichen — kindlichen Gesicht und 
den weichen, bisweilen ans Feminine erinnernden Körperformen.

Es bleibt d ie F rage, wieso es gerade zu dieser F orm  der S exua l
b e tä tig u n g  als Ausweg aus der inneren Not sexueller Gespanntheit und 
Gedrängtheit einerseits und autistisch-schizoider Entäußerungs- und Ge
meinschaftsunfähigkeit andererseits kom m t.

Bei epileptoiden und depressiven Psychopathen, aber auch bei Schwach
sinnigen kann dieser Zustand dumpfer Gequältheit durch sexuellen Über
druck zu gewaltsamen Entladungen — Notzuchthandlungen und Lustmorden 
— führen. Selbstunsichere, sensitive und infantile Psychopathen — und in 
die Reihe der zusammenfassend als „schizoid“  bezeichneten Psychopathen 
gehört Mo. zweifellos — begnügen sich auch nach der Pubertät vielfach noch 
m it Onanie. Einzelne von ihnen dagegen, allem nach die aktiveren, sexuell 
anspruchsvolleren, bei denen auch der allen Menschen, wenn auch verschieden 
stark, angeborene Schau- und Zeigetrieb etwas stärker ausgebildet ist, kommen 
zum Exhibieren. Und zwar scheint der psychische Vorgang so zu verlaufen, 
daß zunächst der Schautrieb beim Anblick obszöner Bilder oder bei der Vorstellung, 
erst recht bei der triebhaften Wahrnehmung der Genitalgegend eines Sexualobjekts 
als spezifische Erregungs- und Lustquelle erlebt wird. Solche Erlebnisse bilden 
dann den Ausgangspunkt für die Hoffnung, in  einer sexuell anziehenden Person 
durch Vorzeigen des eigenen Genitales dieselbe lustvolle Erregung und sexuelle 
Bereitschaft hervorzurufen, die man selbst in  solchen Augenblicken empfand•

Von dieser spezifischen Erregung im anderen Menschen versprechen sie 
sich bald mehr die Möglichkeit der Anknüpfung erotisch-sexueller Beziehungen, 
bald mehr unmittelbaren sexuellen Lustgewinn durch die erwartete hochgradige 
Resonanz der fremden, wenn auch nur angenommenen oder erwarteten Erregung
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im eigenen Innern, die, mit oder ohne manuelle Nachhilfe, zum Orgasmus führt. 
Ist der Orgasmus tatsächlich einmal auf diese Weise erreicht und intensiv erlebt 
"worden, so übertrifft er den durch Onanie erzielten an Lustgewinn um ein Viel
faches und wird infolgedessen mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit immer wieder 
angestrebt. So kommt es dann zum Exhibitionismus.

Daß dies nicht nur Theorie, sondern W irklichkeit ist, ergab ein eingehen
des, analytiformes Schlußgespräch m it Mo., in dem sich die dargelegte E nt
stehungsgeschichte mindestens als für Mo. gültig erweisen ließ. W ir dü rfe n  
aber au f G rund der K e n n tn is  za h lre ich e r ä h n lic h  lie g en d e r F ä lle  
annehm en, daß d ieser Genese eine a llgem eine re  G ü ltig k e it zu
komme.

Zu weiteren Ausführungen und Schlußbetrachtungen gibt der zweite 
Fall Gelegenheit:

B. Karl N., geb..................... 1913, stud. theol.

E Vorgeschichte:
a) E rb lic h k e its v e rh ä ltn is s e  (nach den Angaben des Zubegutachtenden, 

die einen glaubwürdigen Eindruck machen):
G ro ß va te r v ä te r lic h e rs e its  war kleiner Bauer m it einem Besitz von 

2o—30 Morgen und Gastwirt. Er soll nicht getrunken haben.
G roß m utte r v ä te rlic h e rs e its : Über sie ist nichts bekannt.
G ro ß va te r m ü tte r lic h e rs e its  war Diakon, Gutsverwalter.
G ro ß m u tte r m ü tte r lic h e rs e its :  Sie ist, da sie im Hause der Eltern 

des Pat. ihre letzten Jahre verbrachte, ihm wohlbekannt. Sie war eine sparsame, 
0rdentliche Frau. Zwei Brüder von ihr sind an Tuberkulose gestorben.

G eschw ister des V a te rs :
J. Richard, Bauer, besitzt 2 kleine Höfe, ist verheiratet, hat eine Tochter. 

Von charakterlichen Auffälligkeiten, Nerven- oder Geisteskrankheiten 
ist nichts bekannt.

2. Wilhelm, leitet eine Postagentur, ist schwerkriegsbeschädigt, verheiratet, 
hat einen Sohn.

3- Theodor, im Kriege gefallen.
4- Anna hat einen Vetter geheiratet, ist kränklich, hat 3 Töchter und 

1 Sohn.
Über Charakter und Wesensart dieser nahen Verwandten w ill N. auffallend 

wenig wissen.

eschw ister der M u tte r :
*• Eine Schwester: Ih r erster Mann im Krieg gefallen, der zweite hat auf 

dem Geschäft des ersten Konkurs gemacht, die 2. Ehe war sehr unglück
lich und ist geschieden. Aus der ersten Ehe wie aus der zweiten sind 
je 2 Kinder vorhanden. Eins davon, ein etwa m it N. gleichaltriger Vetter, 
hat „Dummheiten gemacht“ , d. h., wie sich bei näherem Zufragen er
gibt, Geld gestohlen und leichtsinnig verbraucht, und sich auch sonst 
als haltlos erwiesen bei guter Begabung und guter beruflicher Leistung.

2- Ein Bruder. Dieser kam früh an den Alkohol, angeblich verführt durch 
Wanderer in der Wandererherberge, die sein Vater damals noch leitete. 
Er hat dann den Krieg durchgemacht, nie etwas Rechtes gelernt oder 
geleistet, veilor jede Stelle nach kurzer Zeit wegen Trinkens und größer 
Unzuverlässigkeit. Er ist jetzt Landstreicher geworden, offenbar ein 
völlig haltloser Mensch. Er war verheiratet. Von den beiden Söhnen 
ist der eine m it N. gleichaltrig und bei N.s Eltern aufgewachsen. Er 
hat die Mittelschule besucht, ging dann zur Reichswehr, ist seit etwa
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2 Vz Jahren dort und beabsichtigt, die Zahlmeisterlaufbahn einzuschlagen.
Sein Bruder ist Kellner geworden.

Alle diese Angaben werden sehr zögernd und nur auf eindringliches und 
vorsichtiges Fragen gegeben. Dabei fä llt auf, daß der sonst sehr intelligente 
Patient große Zurückhaltung an den Tag legt und häufig Einzelheiten nicht 
wissen will, die ihm bei der nahen Verwandtschaft und dem engen Zusammen
leben unbedingt bekannt sein müssen, z. T. auch, wie sich herausstellte, be
kannt sind.

Der V a te r ist ein Mann, der sich heraufgearbeitet hat, durch Fleiß und 
Wohlverhalten in eine Präparandenanstalt aufgenommen wurde, die übliche 
Ausbildung des Lehrers durchmachte und nach dem Krieg in den Hilfsschul
dienst überging. Er wird von seinem Sohn als ein strebsamer, energischer Mann 
geschildert. Er hat den Krieg mitgemacht, wurde Reserveoffizier und war zu
letzt in englischer Gefangenschaft.

Die M u tte r  ist eine gute, etwas unselbständige Frau, die in allen schwierigen 
Fragen ihrem Mann die Entscheidung zuschiebt.

Die häuslichen Verhältnisse sind durchaus geordnet, die Ehe der Eltern 
harmonisch, das Familienleben gut.

b) P e rsön liche  V o rgesch ich te :
N. ist zunächst, bis etwa zum 5. Lebensjahre, als Einzelkind aufgewachsen; 

dann kam ein kleiner Vetter von ihm ins Haus der Eltern, m it dem er zusammen
spielte, außerdem hatte er in der Nachbarschaft Spielkameraden. Ein Einzel
gänger oder ein scheues, ängstliches Kind soll er nicht gewesen sein. In  der 
Schule lernte er leicht, lebte auch hier in gutem kameradschaftlichen Verhältnis 
m it den Klassengenossen, kam nach 3 Grundschuljahren in das Gymnasium, 
wo er sich besonders für Mathematik und Naturkunde interessierte. Das Abitur 
bestand er als Bester seiner Klasse. Nach der Reifeprüfung bezog er die Hoch
schule in X. Seit 1926 war er im B.-K., vielmehr wurde erst gegründet durch 
einen Studienrat, der der Religionslehrer N.s im Gymnasium war. Von vorn
herein bestand eine gewisse R ivalität zwischen dem B.-K. und dem Jung
nationalen Bund, der stärker „hündisch" eingestellt war. Schon in der Primaner
zeit wollte N. zur NSDAP, übertreten, wurde aber durch den Vater daran 
gehindert.

In  X. tra t er in eine als „G ilde" bezeichnete Studentengruppe ein. Für das 
Studium der Theologie entschied er sich gegen den Wunsch seines Vaters, 
den Eindrücken zufolge, die er im B.-K. gewonnen hatte. Im  2. Semester 6 Wo
chen im Freiwilligen Arbeitsdienst, dann tra t er im April 19.... in die National
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei ein, kam nach kurzer Zeit auf eine Führer
schule, wurde Juli 19.... Hauptamtsleiter für ....................  beim Führer der
Studentenschaft, bald darauf Stellvertreter des Führers der Studentenschaft 
in X. und schließlich selbst Studentenschaftsführer.

Im  Sommer 19.... verlobte er sich heimlich m it einer 1 y2 Jahre älteren 
Xerin; die Verlobung besteht noch. . . .

I I .  Tatbestand:
Nach der Gerichtsakte hat N. a m ..... .............. und a m .................... in

der Y.-Straße weiblichen erwachsenen Personen gegenüber seine Geschlechts
teile in absichtlicher Weise gezeigt. Im  ersteren Falle hat er um etwa 16% Uhr 
nachmittags ungefähr 40 m von einem Hause entfernt, aus dem ein junges 
Mädchen herausschaute, die Hose geöffnet und den entblößten Geschlechtsteil 
gezeigt. Nach den Angaben der Zeugin hat er diese Handlung nach einer Viertel
stunde wiederholt und ist dabei, abgesehen von dem betreffenden jungen Mäd
chen, auch von anderen Zeugen gesehen worden.

Im  zweiten Falle, der sich nachts um 23 Vj Uhr ereignete, hatte er sich 
unter einer Straßenlaterne so aufgestellt, als wolle er Wasser lassen, und zeigte
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den beiden entgegenkommenden weiblichen Personen ostentativ seinen Ge
schlechtsteil, als sie vorüberkamen. Er ist dann auch noch hinter den beiden 
Frauen hergelaufen m it offener Hose, den Geschlechtsteil in der Hand, bis 
diese ihn durch Schimpfen verjagten.

Bei seiner polizeilichen Vernehmung hat der Angeschuldigte diese beiden 
Fälle zugegeben und mitgeteilt, daß auch noch einige weitere Fälle ähnlicher 
A rt in der .......Straße vorgekommen seien, bei denen er der Täter war.

I I I .  Befund:
a) K ö rp e r lic h :
N. ist ein hochgewachsener, altersgemäß entwickelter, muskelkräftiger 

junger Mann in gutem Kräfte- und Ernährungszustand; ausgesprochen nor
discher Typ. Die Untersuchung der inneren Organe ergab keine nennenswerte 
Abweichung von der N o rm .........

Außer einer mäßigen Übererregbarkeit des vegetativen Systems auch am 
Nervensystem keine krankhaften Zeichen.

b) P sych isch :
N. weist in seelischer Hinsicht bei der Unterhaltung über allgemeine Dinge 

keinerlei Zeichen von Störungen oder Anomalien auf. Er zeigt sich zunächst 
etwas zurückhaltend, kommt aber rasch in besseren Kontakt, ohne jemals ganz 
frei aus sich herauszugehen.

Intellektuell entspricht er in jeder Hinsicht den Erwartungen, die man 
billigerweise an einen Studenten seines Alters zu stellen pflegt. Er ist von rascher 
und scharfer Auffassung, hat ein sicheres und im Rahmen seines Alters und seiner 
Erfahrungen zutreffendes Urteil, ein gutes Gedächtnis, eine klare mündliche 
und schriftliche Darstellung und besitzt außerdem die Fähigkeit, sich rasch 
auf neue Situationen oder Gedankengänge umzustellen. Irgendwelche intellek
tuellen Mängel oder Fehlleistungen sind bei den eingehenden Untersuchungen 
nicht wahrgenommen worden. Es läßt sich vielmehr sagen, daß die intellektuelle 
Befähigung N.s eher überdurchschnittlich, mindestens aber gut durchschnittlich 
lst  und offenbar ziemlich gleichmäßig auf allen Gebieten.

Seine Interessen bewegen sich offenbar noch in  ganz überwiegendem Maße 
auf dem Felde der Politik, und zwar der inneren wie der äußeren, wobei er das 
Erlebte aus den letzten Jahren verhältnismäßig kritisch zu verarbeiten bemüht 
ist. Für sein eigentliches Fachstudium hat er noch sehr wenig Zeit aufzuwenden 
vermocht, da er bisher sehr stark im Dienste der Partei gestanden hat oder m it 
anderen Nebenaufgaben beschäftigt war. Für die naturkundlichen Fächer be
steht gleichfalls eine starke Aufgeschlossenheit; er verfügt auch hier über aus
gedehnte Kenntnisse. Im  übrigen ist er keineswegs einseitig und besitzt eine gute 
Sogenannte Allgemeinbildung.

Seine Stellung zu den Nebenmenschen war in den letzten Jahren ganz 
Yesentüch durch seine Ämter und durch die studentische Gruppe bestimmt, zu 
der er gehörte. Läßt man ihn seine Beziehungen zu den Mitstudenten schildern, 
*° gewinnt man den Eindruck, daß er keineswegs als Eigenbrötler oder Sonder- 
®g sich abseits hielt, sondern m it einer gewissen jugendlichen Begeisterung und 
elbstverständlichkeit, ja  vielleicht m it einem erheblichen Ehrgeiz, sich unter 

lhnen bewegte und hervorzutun bestrebt war. Allerdings sei ihm, wie er betont, 
j'iIn Amt als Studentenschaftsführer nicht auf eigenen Wunsch oder besondere 

emühungen in dieser Richtung zuteil geworden, sondern einfach auf dem 
ege der Ernennung, nachdem sein Vorgänger ihn eine Zeitlang als Mitarbeiter 

n Stellvertreter gehabt und kennengelernt habe. 
z . Eie Stimmungslage ist im allgemeinen der Situation entsprechend. Sie 
®lgt allerdings eine deutliche Gedämpftheit, vielleicht sogar eine gewisse Kühle. 

dp6 i e<f° ch nie unangemessen, sprunghaft oder gar im groben Widerspruch zu 
r Augenblickslage und dem gegenwärtigen Inhalt des Gesprächs bzw. Unter
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suchungsstoffes. Die schon oben erwähnten Zurückhaitug macht sich immer 
wieder geltend. Dabei handelt es sich offenbar nicht nur um eine respektvolle 
Zurückhaltung dem Untersucher gegenüber, sondern auch, wie im Laufe der 
fast täglichen mehrstündigen Untersuchungen deutlich wird, um einen leichten 
Mangel an gemütlicher Ansprechbarkeit und Aufgelockertheit.

N. äußert sich meist trocken und sachlich und beantwortet im allgemeinen 
nur das, wonach er gefragt ist. Selten kommt er von sich aus m it Bemerkungen 
oder Äußerungen heraus. Wenn er aber einmal sich spontan oder auf Anregung 
hin äußert, so geschieht das m it Sicherheit und Gleichmütigkeit.

Jedenfalls ist an ihm nichts von Sprunghaftigkeit, Gemütserregbarkeit, 
Stimmungsschwankungen und dergleichen zu beobachten. Ebensowenig treten 
Züge von unechtem Affekt, Gekünsteltheit oder Theatralik und Pose auf. N. 
bleibt immer ruhig, nüchtern, sachlich, wohltemperiert, etwas humorlos und 
etwas unfrei.

Anzeichen einer geistigen Störung werden nicht beobachtet. Ebensowenig 
finden sich Anhaltspunkte für das Vorliegen grober psychischer Anomalien.

Die Untersuchung der E n tw ic k lu n g  seines G eschlechtslebens ergab 
folgendes:

Über das Frühkindesalter liegen keine Erinnerungen vor. Auch objektive 
Angaben über diese Zeit fehlen. N. erinnert sich, daß er im Alter von etwa 
10 Jahren — es könne auch etwas später gewesen sein — sexuelle Spielereien mit 
anderen Kindern betrieben habe, unter denen ein älterer Schüler war, der die 
kleineren auf seine plumpe A rt in sexuelle Dinge einführte und sie zur Onanie 
verleitete, die vorzugsweise gegenseitig betrieben wurde. Später spielte er auch 
m it einer Base, die wenig älter war, in ähnlicher Weise, und es kam dabei, 
abgesehen von gegense itigem  B e tas ten  und Beschauen — das ihn  
besonders s ta rk  e rre g t habe — zu Beischlafsversuchen. Diese Dinge 
gingen durch mehrere Jahre hindurch. Einzelheiten w ill er nicht mehr genau 
wissen. Er entsinnt sich nur noch eines besonderen Falles in der großen Reihe 
dieser kindlichen Sexualerlebnisse: daß er nämlich m it einem Vetter zusammen 
m it der Base diese Spielereien machte, daß es aber nicht zu einem richtigen 
Samenerguß kam. Später blieb er bei der Onanie, die er oft täglich, manchmal 
auch m it größeren Pausen, betrieb, aber nicht mehr m it anderen gemeinsam- 
In  der Zeit, als er dem Bibelkreis angehörte, habe er sich viele Vorwürfe darüber 
gemacht, sei aber nicht davon losgekommen, bis ihm ein Buch über sexuelle 
Dinge, das er als Untersekundaner zu lesen bekam, Klarheit und Beruhigung 
gebracht habe. Seit dieser Zeit habe er nur noch verhältnismäßig wenig onaniert. 
Eine Freundschaft m it einem Mädchen habe er als Erlösung empfunden, da er 
in dieser Zeit frei von sexuellen Wünschen gewesen sei. Beim Zusammensein mit 
Kameraden, vor allem in den Lagern, habe er sexuelle Erregungen nicht ver
spürt; gleichgeschlechtliche Neigungen seien nie von ihm bemerkt worden. 
Auch als Student habe er zu Kameraden nie irgendwelche sexuelle Beziehungen 
eingegangen, da er niemals nach dieser Richtung irgendwelche Neigungen ver
spürt habe.

Im  Sommersemester 193 . hat er sich verlobt und m it der Braut in der 
Folgezeit in gewissen Abständen sexuell verkehrt. Das habe ihn und die Braut 
eine Zeitlang in starke innere Bedrängnis gebracht, da sie diesen Verkehr als 
Unrecht empfanden und deshalb auch einmal beschlossen, ihn aufzugeben. 
Später hätten sie die Dinge dann m it anderen Augen angesehen.

M it aller Bestimmtheit gibt N. an, daß er im Sommersemester 193 . erst
mals exhibiert habe. Und zwar sei die Sache durch ein Erlebnis eingeleitet worden, 
das ihm noch deutlich vor Augen stehe: In seine Bude in X. habe eine Studentin 
von gegenüber öfter hereingesehen, und er habe den Eindruck gehabt daß sie 
sich für ihn interessiere. Es komme ihm nachträglich wie ein Zufall vor Er sei 
einmal beim Umziehen im vollen L icht gestanden, als sie hereinsah. Dabei habe 
er eine starke sexuelle Erregung empfunden und habe sich dann entblößt und
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dem Mädchen zugewandt. Ob es dabei zum Samenerguß gekommen ist, weiß er 
nicht mehr bestimmt. Jedenfalls sei dieser Vorgang das erste ihm erinnerliche 
Erlebnis, bei dem starke sexuelle Erregung m it Entblößung der Genitalien einem 
weiblichen Wesen gegenüber verknüpft gewesen sei.

Er habe derselben Studentin gegenüber unter ähnlichen Begleitumständen 
von seinem Zimmer aus noch öfter exhibiert. Das sei allerdings immer nur so 
zwischendurch in seinem etwas gehetzten Leben während des letzten Sommer
semesters vorgefallen. Zeit zum Nachdenken habe er kaum gehabt. Er habe 
bloß das starke Verlangen empfunden, diese Erregung nachzuerleben, ohne daß 
er sich ernsthaft dagegen gewehrt habe. Es habe ihn „wie m it magischer Gewalt 
immer wieder dazu „gezogen“ .

In  dieser Zeit habe er aber auch m it der Braut verkehrt, die inzwischen 
nach L. übergesiedelt war, wo er sie in größeren Zeitabständen aufsuchte.

Als er in den Sommerferien in C. im Freibad war, hat er seine exhibitio- 
nistischen Handlungen fortgesetzt. Dort beobachtete er nämlich eines Tages, 
daß ein Mädchen, das in seiner Nähe saß, ihn ansah, als er lediglich m it dem 
Bademantel bekleidet m it angezogenen Beinen am Boden hockte. Er exhibierte 
in vorsichtiger Weise ihr gegenüber und onanierte anschließend. Von da ab hat 
er regelmäßig das Bad aufgesucht und ähnliche Handlungen oder Versuche dazu 
Unternommen. In  der Universitätsstadt X . exhibierte er dann, indem er im 
Wesentlichen die Gegend einer K lin ik, auf deren Hausangestellte und Küchen
mädchen er es abgesehen hatte, wiederum unter allen Kautelen, wählte. Viel
leicht habe er damals auch Abwechslung gebraucht, er habe bei jeder einfach 
Probieren wollen, wie sie reagiere.

Was nun die ih m  zur L a s t ge leg ten  H a n d lu n g e n  angeh t, so machte 
er dazu folgende Angaben:

i.  F a ll im  K .-V ie r te l:  Dieser Fall habe sich an einem Sonnabend (8.12.34) 
ereignet. Es sei nachmittags gewesen, so in der Zeit des ersten Beginns der 
Bämmerung. E r sei schon längere Zeit herumgestreift gewesen in großer Unruhe, 
nachdem er sich nicht habe zur Arbeit zwingen können. Es sei ihm oft so ge
gangen, gerade an den Samstagen. Da habe er sich dann sehr abgespannt gefühlt 
und sei unfähig gewesen, eine Arbeit ordentlich vorzunehmen und durchzufuhren. 
Br sei dann ziellos draußen herumgewandert, von einer unerklärlichen Unruhe 
getrieben. So sei es auch an diesem Samstagnachmittag gewesen. Etwa um 4 oder 
%5 Uhr sei er in die Gegend der Tat gekommen. Über die Familie H. habe er 
früher schon gelegentlich abfällige Bemerkungen in der Familie E. gehört. 
s°viel er sich entsinne, habe einmal eine Tochter ein uneheliches Kind gehabt. 
Bin Gehilfe der Familie E. wollte sich m it diesem Mädchen verheiraten, aber 
t  ran E. habe ihn davor gewarnt. Vielleicht sei auf diese Weise eine Mißstimmung 
der Familie H. gegen die Familie E. und somit auch gegen ihn entstanden.

Es zeigt sich aber bald, daß N. die „abfälligen Bemerkungen über die b amilie 
B- ‘ sich nicht nur jetzt zu seiner Verteidigung zunutz machte, indem er die Fa
milie H. verdächtigte, auf gespanntem Fuß m it der Familie E. zu stehen und 
damit auch ihm gegenüber voreingenommen zu sein, sondern daß er seinerzeit 
auf diesen Bemerkungen mehr oder weniger bewußt den Plan aufbaute, der 
lochter F. H. gegenüber zu exhibieren. Er habe nämlich das Gefühl gerade H.s 
gegenüber gehabt, daß „da etwas zu machen sei“ , d. h „  daß diese zugänglich 
seien. Er fügt, als dieses bei der Exploration sich ganz deutlich herausgestellt 

ätte, allerdings gleich darauf spontan hinzu, daß er sich dieses Ged an ens un 
efühls geschämt habe.

An einer anderen Stelle der Exploration ergab sich ebenso einwandfrei, daß 
er sich immer an solche weibliche Personen gehalten habe, von denen er an- 
uahm, daß sie w illig und zugänglich seien, und daß er sich deshalb „einfachere 
Boute“  ausgesucht habe. So hat er ja in einer Reihe von Emzelfallen in der Nahe 
der K lin ik  exhibiert, wo die Küchenmädchen der K lin ik  und ähnliche Haus
angestellte an ihm vorbeikommen mußten, auch da m it dem Hintergedanken,
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m e m e 'T u s ^ Ih r ir1 ” zuSfnglich‘ ‘ und ..ungefährlich" seien. „Ich  hab
meine Auswahl eigentlich immer danach getroffen, daß ich glaubte die Be
treffenden seien empfänglich für so etwas“ .
er e xh iW teb l W a h l  des 0rts- an dem er sich aufstellte, wie der Zeit, in der
legte e i  m m e r X in  7 erSOnen’ denen gegenüber er sich entblößte,legte er immer eine sorgfältige Überlegung an den Tag

lediglich vonPAhamerZCt\ r Ur.de hi<ir allerdings spontan nichts berichtet, sondern 
Ä u  T  Abgespanntheit, innerer Unrast und Unruhe und dem Gefühl ge-

EXZeSSC gingCU Weder in den Tagen vor- 
mcht in Betr cM fh  scIbst voraus. Auch andere Giftwirkungen kommen 
d Len k n l t  Ffnhr lag’ S°Weit die eingeh“ de Exploration über
einer k iro e rh rS n ^ F £ Se'vahrte. irgendein sonstiger Anhalt für die Annahme 
einer körperlichen Erkrankung, oder einer geistigen Störung vor Der gesamte
Abgespannt‘fühlte" ’A l Lediglich erkennen, daß er sich unruhig und
Absicht g e l S n  Z1 nS ln  en Straßen umberwanderte, von der dunklen

“ *SPa“ end<,S ErIeb“ ’ >» d«
(Wie weit waren Sie denn von dem 
Haus entfernt?)
(Wo war denn das Mädchen?)

(Und was haben Sie nun gemacht?)

(Was haben Sie denn in dem Augen
blick gedacht oder empfunden?) 
(Konnte man annehmen aus Ihrer 
Stellung und Haltung, daß Sie ex- 
hibierten?)
(Wieso?)

(Warum gingen Sie denn plötzlich 
weg?) (Hatten Sie sich umgesehen?) 
(Und dann?)

(Und wie war denn die Situation 
beim zweiten Mal?)

(Wieso?)

Etwa 50 m weit.

Das stand an der Haustür, und da ging 
so ein Gartenzaun und ein Weg nach L. 
Da hab ich mich so zur Seite an den 
Zaun gestellt, aber so, daß doch etwas 
gesehen werden konnte.
(Zögert etwas): Das weiß ich nicht 
mehr ganz genau.
Nicht ohne weiteres.

Es konnte ganz natürlich wirken, 
wenn ich so dastand.
Es kam da jemand den Weg ent- 
lang. Ja, natürlich.
Dann ging ich weg und bin dann 
nachher nochmal wiedergekommen. 
Als ich wiederkam, da war sie am 
f■ cnstcr, nicht mehr draußen glaube 
ich. Daß sie nun so genau zusah, das 
hat mich besonders erregt.
Ich hatte die Vorstellung, es wirkt 
auf sie.

2. Auch über den F a ll in  der Y s traß e  v o m . . . .  äußert er sich üb 
einstimmend m it dem Polizeiprotokoll v o m ....... soweit es sich um d k  A

S Z L i L S h a u l ' t  h“ de,t' l r “  * ”  O™ "* "< >  vor d «  Ta”  in“  in, 
vorher eine etwa fünf f - ’ ^ameradschaftsabend gewesen, nachdem
sich gehabt habe F r i  HUn?lge T' ngl dle f  ür ihn anstrengend gewesen sei, hin' g habt habe. Er habe dann Kopfschmerzen gehabt und sei etwa 11m V r r Ü
oder etwas frühe, weggegangen. Ein andermal L äh f t " T w t r S  Z & Z

(Haben Sie nichts gegessen?) 
(Wie fühlten Sie sich?)

Am Nachmittag war Sitzung des 
Erlaßausschusses gewesen; das dauert 
immer sehr lange.
Doch, man aß dazwischen mal.
Ich hatte ziemlich starke Kopf' 
schmerzen und legte mich beim 
Kameradschaftsführer aufs Bett.
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(Und dann?)

(Was wurde denn getrunken?) 
(Wissen Sie noch, wieviel Sie ge
trunken haben?)
(Und dann?)

(Warum gerade dort?)
(Nun?)

(Sowas?)

(Und dann?)
(Wie ging es denn nun?)

(Und?)

(Was dachten Sie?)
(Und da?)
(Warum gingen Sie denn den Frauen 
noch nach?)
(Taten sie das nicht aus Angst?)

Dann ging ich in das Kameradschafts
haus L. Aber das Trinken ta t mir 
nicht gut.
W ir tranken Glühwein.
Nein, viel war es aber nicht, aber ich 
hatte ja  schon vorher Kopfschmerzen. 
Wegen der Kopfschmerzen ging ich 
wieder am L. längs.
(Zögert etwas.)
Wohl auch in der Hoffnung, es könne 
wieder sowas kommen.
Ja, weil ich doch da auch das letzte- 
mal so etwas geglaubt hatte, Gegen
liebe zu finden.
Da tra f ich dann auch die H.s.
Ich stellte mich so hin, daß sie 
eigentlich kaum was sehen konnten, 
ich hatte so die Hand davor.
Da guckten sie doch so genau hin, 
daß ich dachte . . . (zögert)
Nun, daß sie daran Freude hätten. 
Habe ich die Hand weggenommen. 
Die guckten immer wieder zurück.

Das weiß ich nicht; aber das lockte. 
Ich dachte, sie wollten doch etwas 
von mir.

Außer dem Alkoholgenuß und der anstrengenden Sitzung im Laufe des 
Nachmittags ergab sich auch für diese Handlung ursächlich nichts Besonderes 
sowie kein Anhaltspunkt für die Annahme besonderer körperlicher oder seelischer 
Krankheits- oder Ausnahmezustände.

Das E x h ib ie re n  se lbs t bedeu te te  für ihn eine sexuelle Erregung, 
und wenn es dabei zum Orgasmus kam, auch eine sexuelle Entspannung. Gleich
zeitig aber hatte er, wie sich einwandfrei herausstellt, dabei die Absicht, bei den 
weiblichen Wesen, denen er sich zeigte, sexuelle Empfindungen hervorzurufen 
und sie, wenn möglich, zu normalsexuellen Anknüpfungen zu veranlassen, wobei 
er sich allerdings nicht recht klar gemacht habe, in welcher Weise die Beziehungen 
auf genommen werden sollten. Allerdings habe ihm dabei doch mehrfach deutlich 
der Gedanke vorgeschwebt, Mädchen, m it denen er auf diese Weise angeknüpft 
hätte, m it auf seine Bude zu nehmen.

Das Exhibieren allein sei nur eine A rt Ersatz für ihn gewesen und eine 
sexuelle Erregung der er sich immer weniger habe entziehen können. ,,Ic sa 
in der Sache eine Parallele zur Onanie.“  Seine Äußerungen in dieser Hinsicht 
sind ziemlich eindeutig.................

Sicher ist es, daß er nur erwachsenen weiblichen Personen gegenüber ex- 
hibierte, daß es nicht Personen eines bestimmten körperlichen oder seelischen 
Typus waren, die ihn lockten, daß er vielmehr, wie oben schon dargelegt, sich 
im allgemeinen davon leiten ließ, solche weiblichen Personen auszusuchen die 
ihm „zugänglich“  erschienen. (Er drückte das auch einmal so aus: „ Ich  habe 
mir instinktiv einfachere Leute ausgesucht, von denen ich dac te. íe un as 
eher.")

Die eigene seelische Reaktion auf diese Vorkommnisse wird von ihm als 
Scham- und Reuegefühl geschildert. In  seiner etwas trockenen A rt druckt er 
das u. a. einmal so aus: „Jedesmal, wenn ich mich da so habe gehen lassen, war



E s ^ s e ra llid in ia n c h  ' ErJ labe sich aber nicht recht dagegen wehren können. Es sei allerdings auch nicht so gewesen, daß er sich habe überhaupt nicht be
herrschen können. Er habe das nur „n icht sehr gut“  gekonnt. . .

IV . Beurteilung.

Stud. theol. N. ist erblich wohl etwas belastet von der mütterlichen Seite
der’k T 1 ZT ai,m£  rmea Te,ndenz zur Haltlosigkeit. Körperlich ist er völlig gesund;

orperliche Befund gibt keinerlei Erklärung für das abwegige Verhalten das 
er m den exhibitiomstischen Handlungen bekundete. Auch psychisch hegt jeden
falls jetzt keine Abweichung von der Norm im Sinne des §51 StGB vor N ist 
und a S S o Wraocheenner’ entwickelter Jüngling von'leptosomem Habitus
Auffassung £  / 7  m yPUS' Er 1St gut begabt" von dichter und rascherAuffassung alters- und bildungsgemäßem Urteil und weist auch denjenigen
deutschTnaHochseihei  f  arakterlicher Reiie auf, den man billigerweise von einem 
deutschen Hochschulstudenten unserer Zeit erwarten darf. Sein Wesen ist ge
kennzeichnet durch seine ruhige, sachlich nüchterne, korrekte, etwas humor-

nicht ldch tamisnd R t- E r f lgt em ! r°ßeS Maß VOn Beherrschtheit, läßt sich nicht leicht aus der Fassung bringen, d. h. zu affektvollen Äußerungen veran-
lassen etwa durch Vorhaltungen oder absichtlich falsche Unterstellungen Diese 
Gehaltenheit und Sicherheit hat er offenbar auch sonst, in seinem Führeramt 
seinem Freundeskreis, im Umgang m it Vorgesetzten und Respektspersonen’ 
an den la g  gelegt Allem nach handelt es sich dabei nicht so sehr um Jine müh
sam erkämpfte Haltung -  wenn er naturgemäß auch in Zeiten starker Anspan
nung und Überanstrengung um diese Haltung ringen mußte —, sondern Vor
wiegend am den natürlichen Ausdruck seines Charakters und Temperaments 

Er hatte die Laufbahn eines strebsamen und erfolgreichen Musterschülers 
hinter sich als er che Hochschule bezog, und kam auch hier bald wieder in die 
vorderste Reihe, offenbar doch zufolge seiner guten Begabung seiner raschen 
Au fassung, seines zutreffenden Urteils, vor allem aber auch ™  seiner ver" 
haltnismaßig großen Ausgeglichenheit, Ruhe und Sicherheit im Auftreten

Irgendwelche Anhaltspunkte für die Annahme einer psychischen Störung 
0dcrau?h niI‘r ei" er nennenswerten psychischen Anomalie, e t la  im Sinne einer 
7  t hChe7  Psy^hopathie, haben sich bei den eingehenden Untersuchungen und 
der klinischen Beobachtungen nicht ergeben. gen uqa
V o r b i l d k 1 t  cSnCh■ b6i die1sem einwandfreien, man könnte fast sagen: 
I i i e n a r Ä e ’ 7  k° r/ ekten und beflissenen jungen Mann das
GÄ7 z i7  l S iifp0fX 1,7 V tTt , un ' daS schließlich 2U groben Verstößen gegen 
der übrLen P r 7 f  Randeltf 1 Slch um eine krankhafte, aus dem Rahmen 
v L n tw o rtlic h  z, 5 herausfallende Seite seines Wesens, für die er nicht
dfe wrübereehend T v ™  \  CS die F° lge besonderer äußerer Umstände, 

n™ f  gf h r  d dle Voraussetzungen des § 5x StGB, bei ihm bewirkte?
Beschuldigten niph?7  n / hin ^a n tw o rte t werden, daß die Sexualität des 
die n ! unfähig daß &US ihr sich jedenfalls Momente,
einzusehen oder nach 1 ■ ** / eHaubte solcher Handlungen wie die vorliegenden 
auch feben seiner h f r EmS1C,ht zu bandeln, nicht herleiten lassen, wenn
sexuelle Elemente bei irm  find°e™a en SeXUahtat Slcb noch pubertätsmäßige

früheSE m a X 7 eld7sETn>hli1Unh erscbeint zwar etwa« ungewöhnlich durch das 
doch etwa in der i ih l iV  S’ a.ber nicht abnorm im engeren Sinne; mündet sie 
schiechf k f r! blichen Zeit m normale Geschlechtsliebe und normale Ge-

“ HK beibehaltene ° ” a™  - t  ein infantües Zechen 
(noch nicht völliger Ausdifferenzierung und Beherrschung des Triehlehemö hat 
aber nicht den Wert eines pathologischen Symptoms g

SexuatobTekwTrotz8 Verlöt Richtgebundenheit an ein bestimmtes
Unwählerische tTintr^Sexmdhät. bchweiiend*' ..Abwechselung“ -Suchende,
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E r se lbs t s ie h t d ie  D inge  ganz r ic h t ig ,  wenn er m ehrfach  
Onanie und E x h ib ie re n  in  P a ra lle le  s te llte . S e lb s te n tb lö ß u h g  
bedeu te t fü r  ih n  eine A r t  Ü bergang von  der S e lb s tb e fr ie d ig u n g  
zur w echse lse itigen  h e te rosexu e llen  B e fr ie d ig u n g . Er w ill in den 
Frauen, vor denen er sich zeigt, sexuelle Empfindungen (,,Freude“ ) hetvorrufen 
und sie zur Anbahnung normaler Geschlechtsbeziehungen geneigt machen. Im  
exhibitionistischen A kt selbst findet er aber auch schon eine gewisse Befriedigung 
(wenn auch nicht letzte und vollkommene) und benützt ihn daher als sexuelle 
Ersatzhandlung oder als „Abwechslung“ . . . .

Es ergibt sich also kein.Hinweis dafür, daß N. auf sexuellem Gebiet als krank
haft anzusehen wäre. Ebensowenig sind seine sexuellen Fehlhandlungen die Folge 
all der psychischen Störungen und Anomalien, aus denen w ir sonst exhibitio- 
nistische Handlungen krankhafter Herkunft hervorgehen sehen: weder spielt 
Schwachsinn, noch Epilepsie, noch Schizophrenie, noch ein manisches oder sub
manisches Stadium, noch Alkoholismus herein, noch handelt es sich um eine 
hochgradige Psychopathie. Lediglich eine partielle Unentwickeltheit, Unerfahren
heit und Unreife, wie sie dem' Pubertäts- und Nachpubertätsalter, dem ja N. 
noch angehört, besonders auf diesem Gebiet eigen ist, läßt sich feststellen, die 
aber nicht wesentlich über das Maß dessen hinausgeht, was w ir bei einem großen 
Feil gleichalteriger Studierender finden.

D ie zw eite  Frage muß gleichfalls m it besonderer Sorgfalt untersucht 
Werden. N. hat ja nicht einmal, sondern ungezählte Male sich in der gleichen 
Weise vergangen und zwar durch mindestens 6 Monate hindurch. Er befand 
sich in dieser Zeit in einer besonders verantwortlichen Stellung als Studenten
schaftsführer und versah sein Amt zur Zufriedenheit der Studentenschaft, der 
Partei, der Universitätsbehörde und des Ministeriums. Zweifellos war er in dieser 
Zeit nicht bewußtseins- oder geistesgestört oder geistesschwach im Sinne des 
§ 51 StGB. Abs. 1.

Nach seiner eigenen Angabe ging er in guten und weniger guten lagen und 
Stunden, d. h. gleichviel ob er sich ein wenig mehr oder weniger abgespannt und 
v°n Kopfschmerzen geplagt fühlte bzw. unter Alkoholwirkung stand oder nicht, 
hem sexuellen Abenteuer des Exhibierens nach. Ja, zu einer Zeit, in der er ganz 
ohne Druck der Verantwortung und Gespanntheit der hührerstellung sich aus- 
juhte und einer sorglosen Erholungszeit erfreute, auch weder Alkohol noch 
hgendwelche sonstigen äußeren Reizmittel oder Gifte auf ihn einwirkten, näm- 
hch während der Sommerferien in seiner Heimatstadt Q., begab er sich regel
mäßig ins Freibad, um sich den sexuellen Reiz des Exhibierens vor weiblichen 
Personen zu verschaffen.

Da die Anklage sich aber nur auf zwei bestimmte Fälle erstreckt, ist zu 
Prüfen, ob nicht bei ihnen besondere Umstände Vorlagen, die die Voraussetzungen 
(P;s § 51 StGB, als gegeben erachten ließ.

Der erste im K.-Viertel ereignete sich an einem Samstag. An diesem rage 
Wh N. immer besonders unruhig gewesen sein, weil sich da die Abspannung der 
Woche einstellte. Außerdem w ill er Kopfschmerzen gehabt haben. Er war aber, 
^gesehen von seiner allgemeinen Leistungs- und der besonderen Führeramts- 
hrhigkeit, an diesem Tag, als er sich auf das Abenteuer begab, zwar wohl un- 
ruhig, — und gerade in der Abspannung ist solche triebhafte Unruhe ungezügelter 
Und wird als heftiger empfunden als in anderen Zeiten — aber doch anderer
seits durchaus imstande, m it Um- und Vorsicht zu Werke zu gehen, sich das ihm 
am geeignetsten erscheinende Objekt zur Lustgewinnung auszusuchen, Ort und 
,eit m it Sorgfalt zu wählen, eine möglichst unverfängliche Haltung einzunehmen, 

Slch zu entfernen, als die Gefahr der Überraschung durch Vorübergehende 
r°hte, und wiederzukommen, als die Gefahr beseitigt schien (vg . v . 279). 

f Uch das Verhalten des Fräulein H. war nicht so, daß dadurch eine hoch
gradige und unwiderstehliche Erregung von pathologischem Ausmaß hatte 
bedingt sein können. Für den Fall im K.-Viertel kann also die Wirkung von
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äußeren, die Bedingungen des §51 StGB, schaffenden Momenten nicht an
genommen werden.

D er F a ll in  der Y s traß e  liegt ein wenig anders. Hier kann auf die er
schöpfende Wirkung der stundenlang dauernden Nachmittagssitzung und auf 

le sexuell erregende Wirkung des im Kameradschaftshaus unmittelbar vor der 
la t  genossenen Alkohols hingewiesen werden. Aber auch hier wurde offensicht- 
hch überlegt und m it Vorsicht vorgegangen. Außerdem erinnert sich der Be
schuldigte der Einzelheiten des Vorkommnisses noch genau. Von Betrunkenheit 
oder gar einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Grade von Trunken
heit kann nicht die Rede sein........

Daß die Erschöpfung durch die Nachmittagssitzung bei N. so hochgradig 
gewesen wäre, daß er infolgedessen nicht mehr imstande war, das Unerlaubte 
der l a t  einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, ist nach allem, was wir 
über seinen Zustand während des Kameradschaftsabends wissen (er hat sich 
nach seiner Angabe wie sonst m it den Kameraden unterhalten, aber sehr vor
sichtig getrunken, „weil ich doch schon die Kopfschmerzen hatte") und nach 
der Art, wie er auch bei der I  at selbst die üblichen Vorsichtsmaßnahmen nicht 
außer acht ließ (er tat, als ob er urinierte, und lief weg, als er befürchten mußte, 
daß jemand den Frauen zu H ilfe käme), nicht anzunehmen. Immerhin mag es 
sem, daß die Abgespanntheit und der, wenn auch vorsichtige, Genuß von Alkohol 
eine gewisse Störung des seelischen Gleichgewichts herbeigeführt haben infolge 
deren sexuelle Vorstellungen und Triebregungen sich stärker als sonst in den 
Vordergrund des Seelenlebens drängten.........

Ich fasse daher mein Gutachten dahin zusammen:
D ie  U n te rsuchungen  und die k l in is ch e n  Beobach tungen  des 

stud. theo l. K a r l  N. haben ke inen  A n h a l ts p u n k t  d a fü r  ergeben, 
daß er zu r Z e it  der Begehung der ihm  zur L a s t  ge legten und von 
ihm  zugegebenen H a nd lun gen  wegen B ew uß tse inss tö rung  wegen 
k ra n k h a f te r  S tö rung  der G e is te s tä t ig k e i t  oder wegen Geistes
schwäche u n fä h ig  war, das U n e r la u b te  seiner T a t  einzusehen 
oder nach dieser E in s ic h t  zu handeln.

Ebensowenig erscheint die Fähigkeit, das Unerlaubte der Tat einzusehen 
und dieser Einsicht gemäß zu handeln, um jene Zeit aus einem dieser Gründe 
erheblich vermindert, wennschon gesagt werden kann, daß N. infolge einer ge
wissen nervösen Erschöpfung und infolge einer sich im Laufe der vorhergegan
genen Monate entwickelnden stärkeren sexuellen Ansprechbarkeit Triebregungen 
bestimmter A rt gegenüber weniger widerstandsfähig gewesen sein dürfte.

Auch in diesem Falle haben w ir es nicht m it einem Geistesgestörten 
Geisteskranken, geschweige denn m it einem Schwachsinnigen oder 

Verblödeten zu tun. Vielmehr steht hier der Vertreter einer großen, wohl der 
größten, Exhibitionistengruppe vor uns, die gekennzeichnet ist durch ihre 
geistige „N orm alitä t", wennschon bestimmte Wesenszüge ih r ein besonderes 
Gepräge geben.

Ein Musterschüler, eine überdurchschnittliche Begabung gepaart m it 
Fleiß, Ehrgeiz und ernstem Streben, ein energischer, aktiver junger Mann, 
der sich bei den Kameraden in den Schulen, Bünden und auf der Universität, 
bei der Partei und hohen Behörden dieselbe Geltung und Wertschätzung zu 
erringen versteht, die menschgewordene Selbstdisziplin und Vorbildlichkeit, 
die Ruhe und Sicherheit selbst beim privaten und öffentlichen Auftreten, 
eine anerkannte Führematur — exhibiert. Zeitweise hemmungslos und fast 
m it dem unbekümmerten Eifer eines Sporttreibenden, zeitweise wie einer, 
der sich von einer Leidenschaft besessen fühlt, gegen die er sich verzweifelt 
wehrt, von der er aber nicht loskommt, weil er sie zutiefst bejaht, immer
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Auch hier die frühe und heftige Sexualität m it nachhaltigen Kindheits- 
erlebnissen, vor allem auf dem Gebiet der Schau-, aber auch der Tastlust 
(die Beischlafsversuche der Knaben dürften kaum eine Befriedigung hervor
gerufen haben) und die lebhaft und über die übliche Zeit hinaus betriebene 
Onanie. Auch hier, trotz äußerer Gemeinschaftsfähigkeit, Gehaltenheit, zur 
Schau getragenem Selbstbewußtsein, gewandtem Auftreten und bedeutenden 
äußeren Erfolgen Unfähigkeit zu echtem seelischen Kontakt, zu w irklicher 
Aufgeschlossenheit, zu warmer Zutraulichkeit, zu in die Tiefe gehender 
Gemeinsamkeit und ein deutlicher Mangel an Gemüt, an Humor, wie an 
SfiXueller Ausreifung und charakterlicher Festigung. Bei seiner großen sexuellen 
Ansprechbarkeit verm itte lt ihm ein — wohl nicht ganz zufälliges — Er
lebnis den Lustgewinn des Exhibierens. Dieser lockt zu Wiederholung. Er 
§'bt nach, erw irbt rasch die übliche Technik, gerät in den Bann dieser für 
'hn neuartigen Sexualbefriedigung, die seinem Reizhunger und Abwechs
lungsbedürfnis entgegenkommt, und sucht sie, bald unbekümmert, bald m it 
■[nnerem K on flik t und widerstrebend, immer aufs Neue. Von ferne w inkt 
'bm dabei — über den Lustgewinn des Augenblicks hinaus — die erträumte 
Möglichkeit der Anbahnung erotisch-sexueller Beziehungen m it dem Ziele 
v°llen Genusses.

aber m it  einem erheblichen G rad von Ü berlegung und  S ach lichke it. U n d  dies
In einer Ze it, in  der er g lü ck lich  v e rlo b t is t und  m it  der V erlob ten  in  norm alem
Geschlechtsverkehr s teh t. Wieso?

N. hat ganz recht, wenn er den exhibitionistischen A kt m it der Onanie 
'n Parallele stellt. Der Vergleich ist sexualpsychologisch bedeutsam. Beide- 
'Uul handelt es sich um eine geschlechtliche Ersatzhandlung. Aber der Unter- 
schied liegt eben darin, daß das Sexualobjekt, der Partner, beim Exhibieren 
uicht nur vorgestellt, sondern wenigstens sinnlich wahrgenommen, und daß 
'u ihm, wie beim bzw. vor dem normalen Verkehr, eine gleichartige spezifische 
i-rregung angestrebt wird. Die Exhibition steht demnach etwa in  der Mitte 
fischen Onanie und normalem Geschlechtsakt, insofern sie nicht objektlos und 
n\cht risikolos ist wie jene, sondern das Sexualobjekt wenigstens leibhaftig vor 
Slch sieht, ferner insofern sie den Kitzel der Gefahr bis zu einem gewissen Grade 

diesem teilt, aber doch nicht den vollen Einsatz fordert, endlich insofern sie 
\e normale wechselseitige Erregung anstrebt, aber auf einem Nebenwege, und 

Slch mit bloß vorgestellten Erfolgen begnügt.
Oer Exhibitionist gleicht in dieser Hinsicht — und das darf vielleicht 

"uch zur Ergänzung unseres Erklärungsversuchs herangezogen werden, dem 
j ’brotteur“  und dem „Voyeur“ , d. h. dem in der Tastberührung (durch An- 
ehnen, Andrücken, Vorbeistreichen usw.) und dem im Anschauen des anders- 

§e.schlechtlichen Genitales oder mehr noch: sexueller Handlungen D ritter, 
j^ine Befriedigung Suchenden. Auch die Sadisten und Masochisten müssen 
' ler Erwähnung finden. Sie alle bilden Zwischenstufen zwischen den reinen 
nanisten und den geschlechtlich Harmonischen, wenn w ir diesen Ausdruck 
brauchen dürfen. Unter geschlechtlich Harmonischen möchten w ir die- 

Enigcn verstehen, bei denen alle die einzelnen lusterregenden Faktoren und 
s ju n g e n , so der Schau-, Zeige-, Tast-, wie auch der aktive und passive 
ej merzfaktor — also etwa die Partialtriebe Freuds und mehr als sie — zu 
zJlem harmonischen Ganzen zusammengefaßt sind, das funktionell in dem 
s ,y°her Befriedigung führenden Geschlechtsverkehr m it dem körperlich- 

isch gemäßesten Partner gipfelt.
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Geschlechtliche Harmonie in dieser Fassung oder das Streben nach ihr 
ist ein Merkmal der vollausgereiften und geschlossenen Persönlichkeit. Überall 
da, wo diese noch in ihrer Entwicklung steht, ungefestigt, gefährdet, krank
haft verändert, gestört, im Abbau oder gar im Zerbröckeln begriffen ist, fehlt 
auch die hoch zusammengesetzte geschlechtliche Harmonie bzw. sie fä llt aus
einander, und Einzelfaktoren, sozusagen „nachgeordnete Stellen“ , d. h. Fak
toren biologisch minderen Ranges, erlangen die Führung und suchen auf ihre 

biologisch wertlose und sozial schädliche — Weise die vom Grundtrieb 
geforderte Druckentlastung und leibseelische Entspannung herbeizuführen. 
Welcher der Einzelfaktoren die Führung erhält, hängt teils von deren Stärke
anteil im Gesamt der Sexualkonstitution, teils von äußeren Momenten ihrer 
Förderung oder Hemmung ab.

D ie g u ta c h tlic h e  W ü rd ig un g  des e inze lnen F a lles von Exhibitio
nismus ergibt sich im Groben aus dieser Auffassung von selbst. Bei krankhaft 
gestörten, im Abbau oder in der Zerbröckelung begriffenen Persönlichkeiten 
handelt es sich, wenn sie „vorzeigen“ , in der Regel um die Voraussetzungen 
des §51 StGB. Abs. 1. Die Anwendung des §42b ist hier meist am Platze. 
Die krankhaft veränderten Persönlichkeiten (insbesondere manche schizoiden 
Psychopathen und ihnen nahestehende Typen, wie unser Fall) können unter 
den Abs. 2 desselben Paragraphen und unter § 42 b fallen (Psychopathie ist 
hier gleich „Geistesschwäche“  im W ortlaut des Abs. 1 §51 zu nehmen, d. h. 
als eine angeborene innerseelische Unausgeglichenheit, besonders des Gemüts-, 
Willens- und Trieblebens, aus der die sexuelle Disharmonie m it einer gewissen 
Zwangsläufigkeit herauswächst). Bei der Mehrzahl dieser psychopathischen 
Exhibitionisten jedoch wie bei denen, die auf Grund charakterologisch un- 
gefestigter oder gefährdeter, aber psychiatrisch in die Breite der Norm zu 
rechnender Persönlichkeit zu „Vorzeigern“  werden, kommt Exkulpation nicht 
in Frage. Exhibitionisten wie unsere beiden Studenten Mo. und N. dürften 
durch die Einwirkung der Strafe bzw. durch die Furcht vor ih r mindestens 
von der Belästigung anderer Personen abgehalten werden; bei N. und ähn
lichen Fällen ist sogar eine endgültige Abkehr und die Festigung der Persön
lichkeit bis zur Erreichung der sexuellen Harmonie zu erwarten, während 
Leute wie Mo. wenigstens zu einem höheren Grad von Selbstbeherrschung 
gebracht werden, vielleicht auch die bei manchen solchen Psychopathen be
obachtete Nachreifung der Persönlichkeit erleben und dann ins normale 
Verhalten einmünden. Die Rückfallgefahr bei dieser A rt von Exhibitionisten 
ist nicht gering; w ir müssen sie als um so größer einschätzen, je niedriger das 
allgemeine intellektuelle und sittliche Niveau das Einzelnen ist. Jugendlichen 
gegenüber muß der erzieherische und psychotherapeutische Grundgedanke 
obenan stehen. Der § 3 des JGG. darf aber manchmal nur bei der ersten 
Begutachtung herangezogen werden, während bei Rückfällen dann meist 
anzunehmen ist, daß der erforderliche Grad der geistig-sittlichen Ent
wicklung inzwischen erreicht wurde.

Zum Schluß noch ein W ort zur Häufigkeit und zum Persönlichkeitstyp 
der Exhibitionisten: Ganz allgemein g ilt die Meinung v. Hentigs, daß nur „ein 
ganz winziger Teil der exhibitionistischen A kte" zur Kenntnis der Polizei 
kommt. Und das is t gut so. Denn ein erheblicher Bruchteil davon fä llt in die 
Entwicklungszeit und ist ebensowenig als Exhibitionismus im  eigentlichen 
Sinne zu bewerten wie der Großteil homoerotischer Strebungen und Ent
äußerungen im Pubertätsalter. Hier hat der Pädagoge und der jugendpsycho
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logisch-heilpädagogisch geschulte Psychiater (Jugendpsychiater) das erste 
Wort. Und ein weiterer Teil selbstentblößerischer Handlungen interessiert 
Weder Polizei noch Öffentlichkeit, weil er sich hinter den Mauern der Schwach
sinnigen- und der Irrenanstalten abspielt. Trotzdem bleibt, wie die Statistiken 
zeigen, die Selbstentblößung ein verhältnismäßig häufiges Vergehen, besonders 
in der Großstadt.

Das hängt offenbar damit zusammen, daß der unter den „Normalen“ 
und Psychopathen zum Exhibitionismus neigende Persönlichkeitstypus — 
schizoide (sensitive, selbstunsichere, gemütsarme, infantile) Psychopathen m it 
drängender und disharmonischer (unausgeglichener bzw. schlecht ausgleich
barer) Sexualität und ihnen charakterologisch nahestehende „Normale“  — an 
sich in  unserer Bevölkerung stark vertreten sind (entsprechend der Verbrei
tung der Schizophrenie, in deren Erbkreis sie hineingehören, im  Norden 
Deutschlands offenbar häufiger als im Süden) und daß die Großstadt an sich 
die Entstehung dieser Entgleisung begünstigt.

Sprechsaal.
Das freisprechende U rte il.

Die höchst anregende kleine Schrift, Prof. Georg Dahm, Das fre is p re 
chende U r te il im  S tra fv e rfa h re n  (Volk und Recht, Heft 2, Deutsche 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft, Verlags-Gesellschaft m .b.H ., Berlin 
1936), behandelt neuerdings viel besprochene Fragen1). Sie geht aus von der 
neuerlichen Auffassung des Strafverfahrens als einer A rt e h re n g e ric h t
lichen Verfahrens, aus der sich eine Neuerfassung der Grundbegriffe des 
Prozeßrechts ergebe, dies w ird hier angewendet auf das U r te il im  Straf
verfahren (Urteilsausspruch über die Ehre des Angeklagten), speziell auf das 
'dreisprechende“  U rte il hier.

Es handelt sich genauer im Grunde um zw ei Fragen, die allerdings 
Zusammenhängen. Nämlich erstens (I) darum, ob in n e rh a lb  der „nega
tiv e n ", d. h. Strafbarkeit in concreto verneinenden oder wenigstens nicht 
bejahenden, dem Beschuldigten in diesem Sinne günstigen  Entscheidungen 
lin Strafverfahren ein U n te rsch ie d  gemacht wird, je nachdem sie eine 
P ositive  Feststellung der Schuld (Strafbarkeit der Tat an sich) gegen den 
Beschuldigten o ffen  lassen2) oder gar tre ffe n 3) — in beiden Fällen läge

1) Siehe Dahm selbst, Gemeinschaft und Strafrecht, 1935 S. 6 f .; D. Recht 
Iq35 S. 34 ff. (wovon vorliegende Schrift ein z. T. ergänzter Abdruck ist).

2) Z. B. Freisprechung wegen nicht erbrachten vo l le n  Beweises, besonders 
bei bejahtem Verdacht, Einstellung wegen Niederschlagung des Verfahrens 
a eiu, Freisprechung wegen Geisteskrankheit unter Offenlassen der Täter- 
schaft, s. Schüler, D. Justiz 1935 S. 1182, hieher in gewissem Sinne auch die 
a solutio ab instantia. In  gewissem S inn, da die Entscheidung hier nicht 
®Uügültig gemeint ist: F o r ts e tz u n g s m ö g l ic h k e i t  des Ve rfah rens  nach

'U s tw e il igem  Beruhen lassen desselben infolge von Nichtvollüberführung 
ei der gemeinrechtlichen abs. ab instantia, s. D. (D. =  Dahm, Freispr. Urteil) 

t  6* 7. auch 8 1 , bes. 9 ( „n e g a t ive “  Entscheidung, aber Offenlassen positiver 
eststeliung der Schuld).

) Z. B. Freisprechung wegen Unzurechnungsfähigkeit oder Notstand bei



eine in gewissem Sinne belastende F re isp rechung  bzw. E in s te llu n g  
vor s. D. S. 20, 26 oder je nachdem das eben Gesagte nicht der Fall ist 
(z.B . Freisprechung wegen erwiesener Unschuld); oder ob ein derartiger 
U n te rsch ie d  dieser „negativen“  Entscheidungen n ic h t gemacht w ird: 
V e re in h e itlic h u n g , G le ich s te llu n g  a lle r „negativen“  Entscheidungen 
unter sich und m it ausgesprochenster, eigentlichster Freisprechung, der wegen 
nachgewiesener Unschuld, w e il in  a lle n  F ä lle n  N ich tb e ja h u n g  der 
S tra fb a rk e it e r fo lg t4). Sodann zweitens (II) darum, ob eine solche nega
tive", dem Beschuldigten „günstige" (s. o.) Entscheidung durch Rechts
mittelanfechtung angegriffen werden kann wegen „Beschwerung“ , weil eine 
dem B eschu ld ig ten  noch „günstigere" (s. 0.) Entscheidung, stärker z. G. 
des Beschuldigten „negative" (s. 0.) Entscheidung m ög lich  und angezeigt 
is tJ), z .B . Freisprechung wegen erwiesener Unschuld statt Freisprechung 
wegen nicht erfolgten vollen Beweises oder statt Freisprechung wegen vor
liegender Unzurechnungsfähigkeit oder sachliche Freisprechung statt bloßer 
Einstellung nach stattgehabter Hauptverhandlung oder sogar sachlicher 
„negativer" Bescheid im Ermittlungsverfahren statt bloßer Einstellung in 
diesem letzteren wegen Niederschlagung usw., s. betreffend und gegen letzteres 
D. S. 24 Anm. 30, auch Rechtsmittel gegen absolutio ab instantia (s. 0. Anm 2), 
um d e fin itiv e  F re isp rechung  statt ersterer zu errreichen, gehören hieher! 
s. D. a. a. O. S. 7. Die Fragen I  und I I  decken sich nicht, obwohl sie rgelmäßig 
zusammengeworfen werden. Für I  steht praktisch die Verschiedenheit oder 
Nichtverschiedenheit von Inhalt, Charakter, Wirkungen , negativer" (s o ) 
Entscheidungen übe rh a up t in Frage, für I I  die Anfechtungsmöglichkeit’sol-

Feststellung einer an sich strafbaren Handlung, s. D. S. 5, 24, oder Einstellung 
trotz letzterer wegen Verjährung, fehlenden Strafantrags, s. D. S. 22 s auch 
S. 24 t., oder wegen Niederschlagung, s. RGE. 69, 125.

4) Siehe Schlüter, D. Justiz 1935 S. 1181 ff.; Ders., D. Strafr. 1936 S 49; 
Sieben, D Richterzeit. 1935 S. 40 f.; D. 4, 15 f.; Siegen, Gegenwartsfragen 1936 
b. 166, über die bisher allem herrschenden Gedanken, daß der S tra fp rozeß  
dazu da sei und zu nichts anderem, festzustellen, ob ein S tra fansp ruch  
für den Staat gegen den Angeklagten zu be jahen is t  oder n ich t .  Im  letzteren 

.11 (bei Freisprechung oder Einstellung s. Sieben a. a. O.) ke ine R ech ts 
m i t te l  des Beschuldigten oder für denselben zu seinen Gunsten, Rechtsgüter" 
desselben seien nicht betroffen (D . S. 18).

Die Frage des R ech tsschu tzanspruchs , seiner Gewährung oder Ver
weigerung, möchte ich, streng genommen, hier nicht einmengen, wie dies bei D.
S. 16 und Schlüter, D. Justiz 1935 S. 1x81; Ders., D. Strafr. 1936 S. 49 geschieht 
(welch letzterer für den Strafprozeß übrigens formuliert, ob „S t ra fa n s p ru c h “  
gegen den B eschu ld ig ten  bejaht wird oder nicht). Denn man kann auch 
einen Rechtsschutzanspruch des B e sch u ld ig te n  annehmen und zwar auch in 
der Richtung der reparatio famae (s. u. über diesen Punkt).
.  c* „J<K!e ” Be^ hwerun8" ist relativ: sie ist die für den betr. ungünst igere  
an Stelle der in Betracht kommenden g üns t ige re n  Entscheidung, s. Schlüter, 
D. Justiz 1935 S. 1183: es sei tunlichst der dem Beschuldigten „günstigste" 
Gesichtspunkt zugrunde zu legen. D. bezweifelt freilich (D. S. 24 Anm. 29), ob 
es praktisch mogheh sei, die Forderung nach Auswahl des m ö g l ich s t  w e i t 
gehenden F re isp ruchs  in dem Umfang zu berücksichtigen, wie Schlüter 
a. a O. es fordere Aber es handelt sich ja um das „M ö g l ic h e “  und auch D. 
gibt zu da auch Schlüter einen „Ausgleich durch Interessenabwägung“  suche 
sich decke CVentUe11 ° ^  ^  ^  letzteren Ansicht im praktischen Ergebnisse
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eher Entscheidungen m it Rechtsmitteln durch den Beschuldigten bzw. für ihn 
zugunsten des Beschuldigten6) Doch setzt Z. I I  natürlich Z. I  voraus, da die 
Möglichkeit Z. I I  nur sinnvoll ist bei Verschiedenheit i. S. Z. I, „negativer“  (im 
obigen Sinn) Entscheidungen überhaupt. Der Verfasser hat die beiden Fragen 
zwar erörtert, aber m. E. nicht ganz klar geschieden, obwohl in der Gruppie
rung bald die eine, bald die andere im Vordergrund steht. Die erstere (I) bes. 
S- 4 u. („keinen Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Freisprüchen“ , 
uuch „kein wesentlicher Unterschied“  zwischen Freisprechung und Einstel- 
ung); S. 6—9 (geschichtlich: Unterscheidung verschiedener Formen des frei- 

sprechenden Urteils bei der sog. „absolutio ab instantia“  und der eigentlichen 
Freisprechung), s. 20 (verschiedene Arten freisprechender Urteile), S. 21 ff. 
(..Unterschied zwischen den verschiedenen Arten der freisprechenden Ur- 
Mle“ ), s. auch S. io ff., bes. 14h („Gegner der einheitlichen Freisprechung“  — 

..nur eine Art des freisprechenden Urteils“ ), S. 28 Z. 3. Die zw eite  (II) bes.
• S. 5 („Entscheidung über, die Zulassung von Rechtsmitteln gegen frei

sprechende oder einstellende Urteile“ ), S. 15 Anm. 19 („Beschwerung"), 
b- iö f. („Beschwerung“ , Anfechtbarkeit des Urteils), S. i8 ff. (Zulassung von 
Rechtsmitteln auch gegen freisprechende Urteile), S. 23 (es sei abzulehnen, 
aß das freisprechende Urteil keine Beschwerung des Angeklagten enthalte), 

' ' ,27 Z. 1 (gegen h. M., die eine Beschwerung des Angeklagten durch das 
jreisprechend und endgültig einstellende Urteil verneine), S. 28 Z. 3 
\ echtsmittel gegen letztere, wenn ihre Begründung den Betr. in seiner Ehre 
verletze).

Die praktische Bedeutung t r it t  bei I I ,  wie erwähnt, heraus in der Zu
lassung oder Nichtzulassung von Rechtsmitteln des Beschuldigten oder für 

,n wegen Beschwerung oder mangelnder Beschwerung gegen freisprechende 
■Cer ein stellende Urteile bzw. Entscheidungen. Die h. M. verneint (s. D. S. i4 f.) 
ui Prinzip (s. Ausn. daselbst) jede Unterscheidung zwischen verschiedenen 
r en freisprechender Urteile (I) und entsprechend (II) jede Beschwerung des 

, eschuldigten (I). S. 16f.) bzw. der Staatsanwaltschaft, wenn sie zugunsten 
es Beschuldigten Rechtsmittel einlegt (letzteres meist übersehen), durch 
^sprechende oder endgültig einstellende Entscheidungen und folgeweise 

le 6 Fassung von Rechtsmitteln gegen solche. Dies, auch wenn der Ein- 
gende z. B. geltend macht, der Beschuldigte sei nur mangels Beweises frei- 

a ^rochen, während seine Unschuld erweisbar sei, oder nur m it Rücksicht
seinen Geisteszustand, während sich die Nichtbegehung der betr. straf- 

JUen Handlung durch ihn feststellen lasse usw.,-s. darüber D. S. 5 bes. Anm. 3

Rain ^ chaffstein- D - Recht 1935 S. 522, nennt auch den um gekeh rten
' Rechtsmittel des S ta a tsa n w a lts  gegen hinsichtlich des Beschuldigten 

^ e “  Entscheidungen (Freisprechung) zuungunsten  des B e sch u ld ig te n  
chu < 6m Ziel> eine dem Angeklagten u n g ün s tige re  Entscheidung, Freispre- 
S ch^ Wegen bloßen Bew eism angels statt solcher wegen erw iesener U n- 
Prakt' ZU erzielen' DaÄwz S. 25 bei Anm. 31 mißt letzterem m it Recht keine 
dem nChe Bedeutung bei. Siegert, Gegenwartsfragen a. a. O. S. 165, w ill sogar 
4eu, . eschuldigten ein Rechtsmittel geben, „wenn er sich durch einen e in - 
m cj 1̂ en S chu ldsp ru ch  en tsühnen  w ill“ , bemerkt aber: „er wird allerdings 
bleib*1 Seltensten Fällen hievon Gebrauch machen“ . Derlei Unwirklichkeiten 
nebgjj11 Zukunft besser weg. Auch bei absolutio ab instantia kommt übrigens 
Rail • U^bhtendtteln zugunsten des Beschuldigten (s. o.) der um gekeh rte  
S. 26ln Betracht (Ziel: endgültige Überführung), s. D. a. a. O. S. 7, s. auch
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zit. L it. und Jud., S. iö ff. (vgl. übrigens S. 15 Anm. 1 9 U . 20)7). Betr. die heutige8) 
Begründung dieser Ansicht s. o. Anm. 4 und D. S. 15 ff. („Unzuständigkeit 
des Staats“  betreffend den Ehrenpunkt).

D. selbst erklärt sich zu I  zwar gegen W iede rhe rs te llu n g  der ge
m e in re ch tliche n  U n te rsche idung  zwischen eigentlicher Freisprechung 
und absolutio ab instantia wegen mangelnden Beweises (S. 21 ff., S. 28 Z. 3), 
zwischen denen der R ic h te r wählen müßte, andererseits aber doch fü r 
U n te rsche idung  m ehrerer fre isp rechender U rte ile  (s. S. 20: An
erkennung verschiedener Arten der freisprechenden Urteile; S. 21 Z. IV  a. E.: 
nicht Gleichstellung aller Freisprüche untereinander, s. auch S. 26, S. 28 Z. 3: 
Erleichterung der Wiederaufnahme des Verfahrens zum Nachteil des Ange
klagten, wenn schon die Begründung des — freisprechenden — Urteils den 
Angeklagten als verdächtig erscheinen läßt — liegt in der Linie der absolutia 
ab instantia, s. auch Schaffstein, D. Recht 1935 S. 522; Ders., D. Recht 1937 
S. 40). D. w ill zu Z. I I  befürworten die Zulassung der R e c h ts m itte l
an fech tung  betr. „n e g a tive “  fre isprechende oder endgültig e in s te l
lende Entscheidungen seitens des Angeklagten oder für ihn zu seinen Gunsten 
unter dem Gesichtspunkt der Beschwerung des Angeklagten, der Möglich
keit einer diesem speziell im E h re n p u n k t „g ü ns tig e re n “  Entscheidung 
(s. D. S. 20, S. 23, S. 24, S. 28 Z. 3; D. Recht 1936 S. 39 u. ö.). Wenn die herr
schende Lehre und Rechtsprechung, wie gesagt, eine Beschwerung des An
geklagten durch eine freisprechende oder endgültig einstellende Entscheidung 
verneint, und ihm in diesen Fällen den Gebrauch der Rechtsmittel mangels 
Beschwerung versagt, so sei dies verwerflich und stehe zu den Grundanschau
ungen des neuen Rechtsdenkens in Widerspruch, so D. S. 18 ff. und dort Zit-, 
bes. S. 20 Anm. 25 zit. L it. und S. 27 Z. 19). Im  Grunde handelt es sich aber
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7) Hier wäre namentlich jetzt (neben der S. 5 Anm. 3 von D. angeführten 
Literatur) noch auf RGE. 69, 124 ff. (s. auch RGE. 69/160) hinzuweisen, 
wonach die Revision gegen ein Urteil, das wegen N iede rsch lag ung  auf 
G rund  von A m nestie  e in s te llt ,  n ic h t  auf die Behauptung gestützt werden 
kann, der Angeklagte sei unschu ld ig . Bei der Begründung ist vom RG. a. a. O- 
S. 126 m it Recht auf eine In te ressenabw ägung  abgestellt (s. Hegler, Zur 
Strafprozeßerneuerung, 1936 S. 10, S. n  ff. und vgl. noch unten bei Anm. 14 bis 
18): ob das Interesse des Beschuldigten — hinzuzufügen wäre: und der Volks
gemeinschaft — an der Feststellung seiner — behaupteten — Unschuld hinter 
dem gegenteiligen Interesse (der Volksgemeinschaft), das Niedergeschlagene 
nicht mehr wieder aufzurühren, zurücktreten muß.

®) Betr. frühere Begründung s. D. S. 10 ff., S. 27 Z. 2 (Ablehnung von 
Inquisitionsprozeß, Verhältnis von Staat und Einzelnem).

9) F ü r R e c h ts m itte l gegen „negative" Entscheidungen, Freisprechungen 
und endgültige Einstellungen D. bes. S. 20, S. 23, S. 27 Z. 1; Ders., D. Recht 
1936 S. 39; Ders., Gemeinschaft und Strafrecht 1935 S 6 f  • Sieeert Gegen
wartsfragen a. a. O. S. 165; Schaffstein, D. Recht 1935 S 521 f - DackweiW’ 
D. Rundschau 1935 S. 21 f.; Pie, JW. 1933 S. 2774 f. Anm (zu Nr. 17); Weimar, 
JW. 1935 S. 104 (n ich t 1041, wie D. S. 20 Anm. 25 schreibt); Schlüter, D. Justiz 
1935, S. 1180 ff.; Ders., D. Strafr. 1936 S. 43 ff.; Sieben, D. Richterzeitung 1934 
S. 336 f . ; Ders., ebendas. 1935 S. 39 ff., speziell S. 41.

Gegen R e c h ts m itte l in diesen Fällen (bei Freisprechung mangels Be' 
weises, Einstellung) Oetker, Z. d. Akad. 1936 S. 2x9- Peters ZStW 56 66 (durch 
Zulassung der Freisprechung Schädigung aller derer bei denen Freispruch 
mangels Schuld nicht möglich ist, weil die Schuldlosigkeit nicht zu erweisen ist. 
das Interesse der Allgemeinheit an der Weiterführung des Verfahrens erlösche,
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m. E. hier bei I I  eben um eine Konsequenz der A r t  der „negativen“  Entschei
dung ad I :  bei Freisprechung wegen erwiesener Unschuld wird gewiß dem Be
schuldigten oder für ihn zu seinen Gunsten ke in  Rechtsmittel gewährt, Ziff. I I  
setzt eben Ziff. I  voraus. Ebenso ist die Frage I I ,  wenn formuliert wird, ob 
man m it Rechtsmitteln (II) eine „negative", freisprechende oder endgültig 
einstellende, also dem Beschuldigten „günstige“  (s. o.) Entscheidung wegen 
diesem n a c h te ilig e r B egründung (z. B. Feststellung strafbarer Hand
hing, aber Freisprechung wegen Unzurechnungsfähigkeit) anfechten könne, 
im Grunde eine Frage (I) der V ersch iedenhe it von Charakter, A rt und In- 
halt der „negativen“  Entscheidungen, deren Abstufung nach der „Günstig
keit“  für den Angeklagten bzw. der Belastung des Angeklagten eben in der 
Begründung heraustritt. Die h. M. verneint (s. darüber D. S. 5, S. 17) die Zu- 
assigkeit der Stützung auf G ründe, besonders wegen des — doch nur for

mellen — Gegensatzes von Urte ilstenor und Urteilsgründen (keine Be- 
Sc 1Werung nur durch  die Gründe, kein Rechtsmittel nur gegen die Gründe)10).

D .s Äußerungen in dieser Richtung betr. Verhältnis von Z. I  und I I  und 
rkennbarkeit der A rt und Anfechtbarkeit „negativer“  Entscheidungen sind 
ic it  völlig deutlich, mehr andeutend, als enthüllend. Auf der einen Seite 
m l (bestr. I) abgelehnt (s. D, S. 21 f., auch S. 26), eine ausdrückliche, deutlich 

pare, bestimmte U n tersche idung  in Tenor oder Gründen der ver- 
(s n^Cnen A r ên "■negativer“  Entscheidungen zu geben. Dabei wird bei der 
TT ^ 21 f ’’ vertretenen Verwerfung der absolutia ab instantia, der

^Unterscheidung zwischen Freisprechung und vorläufiger Einstellung des 
„  nnrens die I cilung der ersteren in endgültige Lossprechung wegen man- 

n er starker Belastung (s. auch D. S. 8f.) und endgültige Freisprechung 
gen erwiesener Unschuld (s. D. S. 8) nicht klar herausgestellt11), wird weiter

(lüs (p'r Rachweis der Straftat nicht zu erbringen ist, es werde zu stark betont 
verf- rmzelinteresse> was sich allerdings aus der Auffassung als Ehrengerichts- 
Hut a ergehe, das Strafverfahren werde verzögert und verteuert), s. auch 

e°  Anm. 10 Z it- (gegen Anfechtbarkeit der G ründe sich Aussprechende). 
§ . TV’*e'le z-B- Oetker, Z. d. Akad. 1936 S. 219; Schwarz, D. Strafr. 1936
des TT « “ tomitteleinlegnng gegen Begründung allein, nicht gegen die Formel 
verf. hrteils’ so bei Freispruch mangels genügenden Beweises, sei im  Revisions- 
lie a 1011 nicht möglich, weil auf rein tatsächlichem Gebiet (Beweiswürdigung) 
Wicht’ alS° komme nur Berufung in Frage, da man aber diese gerade in den 
des a*®61611 Strafsachen (Schwurgericht, Strafkammer) selbst bei V e ru r te ilu n g  
Auvev?geklagten versaSe> könne man sie auch dann nicht gewähren, falls der 
sei te’ wenn auch mit  ihm nicht genehmen Gründen, fre igesp roch en  
m itten, aber dagegen m it Recht z. B. Schlüter, D. Justiz 1935, S. 1183 (Rechts
um ei >esonders bei ehrenrührigen Anklagen schwererer Art), es handelt sich doch 
erschenT  err° r in Procedendo (z- B - Freisprechung wegen erwiesener Unschuld 
Verfali angCzeigt statt wegen Mangels an Beweis), der auch im Revisions- 
SründurmT ZUm kommt. Siehe auch D. S. 23 oben (Ausdruck in der Be-

ll\  ̂ '
rech tlir ] Bei ^ 2.1 Ŝ' aucb S. 28 Z. 3) wird die Wiederherstellung der gemein- 
D. Recht60 abs(dutl°  ab instantia abgelehnt (unter Zustimmung von Schaffstein, 
FreiSpr I 937 S. 40), das „liefe auf eine gesetzliche Unterscheidung zwischen 
hinaus C ng und vorlaufiger Einstellung des Verfahrens gegen den Verdächtigen 
P fe ils  Un< würde bedeuten, daß der Richter sich zwischen zwei Formen des 
den Rew endgültige Freisprechung und vorläufige Lossprechung wegen mangeln- 
neben enj 1S®? . zu entscheiden habe" — es sind aber drei Formen möglich, 

gültiger Freisprechung wegen erwiesener Unschuld (s. auch D, S. 8),
19*



(s. D. a. a. 0 . S. 22) in den Anklageprozeß m it den Gefahren eines „m ittleren“ 
Urteilstenors hinübergeglitten, während es sich in Zukunft wohl nicht mehr 
um Anklageprozeß handeln wird, wird (D . S. 21 f.) „be s tim m te  E n tsch e i
dung auf bestim m te  A nklage hin gefordert, die aber auch fehlt, wenn je 
nachdem Rechtsmittel gegen Freisprechung gegeben würden, je nachdem nicht, 
wird endlich bei der Gegenmeinung (D . S. 22) eine Vielzahl verschiedenartiger 
Freisprüche als möglich gerügt, was aber kein Mangel, sondern Aufrichtigkeit 
und Klarheit und Anpassung an die konkrete Sachlage ist. Alles soll vielmehr 
(ad I) dem Ermessen des erlassenden Gerichts überlassen werden (so D. S. 23, 
auch 26), „in  der Begründung des freisprechenden Urteils zum Ausdruck 
zu bringen" (wie?), „daß und warum der Angeklagte nicht als Ehrenmann 
(oder umgekehrt: S. 25 f ., S. 28 Z. 3: eventuelles Recht gegenteiliger Erklärung) 
aus dem Verfahren hervorgeht“  — warum soll inskünftig der Charakter, Inhalt 
der „negativen“  Entscheidungen (z. TI. eine anerkannt schw ierige Frage, 
s. D. S. 26) dem Ermessen des erlassenden Richters und eventuell halb oder 
ganz versteckten, nur andeutenden Bemerkungen desselben überlassen wer
den? Auf der anderen Seite (ad I I )  wird die Ansicht abgelehnt (s. darüber 
D. S. 23), „daß das fre isprechende U r te il keine Beschwerung des 
Angeklagten enthalte“ , vielmehr müsse der Angeklagte in der Lage sein, auch 
das fre isprechende U r te il m it Rechtsmitteln anzufechten — was doch 
eine bloße Tarnung dafür ist (s. auch D. S. 23 die Gefahr scheinbar nichts 
ändernder Instanzentscheidungen), daß U rte ile  verschiedenen C harak
ters, In h a lts  vorliegen, z. B. wegen erwiesener Unschuld oder mangels 
erwiesener Schuld, und in Übereinstimmung steht m it D. S. 20: „Anerkennung 
versch iedener Arten freisprechender Urteile“ , aber in Widerspruch zu seiner 
oben erwähnten Ablehnung einer deutlichen, faßbaren Unterscheidung der 
verschiedenen Arten „negativer" Entscheidung (Z. I) durch den erlassenden 
Richter, worüber der Rechtsmittelrichter doch Bescheid wissen muß, und 
ebenso der verschiedenen Möglichkeiten betreffend Rechtsmittelanfechtung, 
worüber doch der für Anfechtung in Betracht Kommende Bescheid wissen 
muß (präzise Richtschnur, ob und wann wegen Beschwerung eine solche 
Entscheidung angefochten werden kann12), in Tenor oder den Gründen der 
Entscheidung)13).

Richtig dürfte folgendes sein:
Die Entscheidung betr. I  und I I  ist sachlich zu fällen auf Grund einer 

Interessenabwägung und des Ausgleichs bei solcher, so auch D. S. 24 Anm. 29

Einstellung des Verfahrens wegen mangelnder starker Belastung (s. D. S. 8 f-) 
und vorläufige Lossprechung wegen mangelnden Beweises der Schuld als dritte 
Form (s. D. S. 9). D. S. 22 unten spricht dann von „absolutio ab instantia oder . ■ • 
Freisprechung wegen mangelnden Beweises“ , wobei undeutlich ist, was gemeint ist'

n ) Anfechtung setzt natürlich nach wie vor B eschw erung voraus, s. D- 
S. 24 oben.

13) Sonst nur nicht ausreichende A ndeu tu ngen  des erlassenden Richters- 
S. auch dazu D. S, 24L, wo wenigstens e in iges E in ze ln e  betr. die Frage der 
„B eschw erung “  durch „negative“  Entscheidungen behandelt wird (Rechts
m ittel zulässig wegen Beschwerung: bei Freisprechung wegen N o ts tands , 
nicht bei solcher wegen Notwehr: bei F e s ts te llu n g  m o ra lisch  bedenk
lich e n , nicht gerade strafbaren Handlung, s. auch S. 22 und Anm. 27 das., bei 
Begründung von Freispruch m it Zurechnungsfähigkeit [soll heißen: Zurech
nungsunfähigkeit] des Angeklagten — bei Einstellung des Verfahrens Abhängig' 
keit vom Einzelfall, s. auch u. Anm. 18).
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(„Ausgleich durch eine Abwägung der Interessen“ ), Schlüter D. Justiz 1935 
S. 1183 („vernünftige Interessenabwägung“ ), RGE. 69, 126 o. (s. o. Anm. 7); 
was Siegert14) dagegen bemerkt, geht m. E. wohl fehl15).

Wenn und soweit In teresse des B eschu ld ig ten  an F es ts te llu n g  
einer behaupteten und als feststellbar behaupteten „g ü ns tig e re n “  (s. o.) 
E n tsche idung (z. B. Feststellung seiner Unschuld), damit Wiederherstellung 
seiner Ehre (worauf ja als grundwesentlich auch Dahm, Gemeinsch. u. Strafr. 
I 935 S. 6f., freispr. Urteil bes. S. 19b, 24, 3f., 15, 18, 22, 23, 25h, 27, 28 Z. 3, 
Ders., D. Recht 1936 S. 39, s. auch Schaffstein, D. Recht 1935 S. 522, Michaelis 
das. 572 Anm. 1, Siegert, Gegenwartsfragen a. a. O. S. 165!, Schlüter, D. Justiz 
I 935 S. 1183; Ders., D. Strafr. 1936 S. 43ff., Siebert, D. Richterz. 1934 S. 334, 
Ders. ebendas. 1935 S. 39, 41, Dackweiler, D. Rdschau. 1935 S. 22 m it Recht 
hinweisen) und seines V erhä ltn isses zur V o lksgem e inscha ft16) m it 
allen Folgen, auch der Beseitigung übler wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Wirkungen17), und entsprechendes Interesse der V o lksgem e inscha ft 
als überwiegend in Betracht kommen kann, besteht (ad I I )  Möglichkeit von 
R e ch tsm itte ln  des Beschuldigten oder für ihn zu seinen Gunsten wegen 
Beschwerung auch bei Freisprechung wegen mangelnden Beweises, wegen 
Unzurechnungsfähigkeit bzw. bei Einstellungen18) wegen mangelnden An-

14) Siegert, DJZ. 1936 S. 1301; Gegenwartsfragen a. a. O. S. 140.
ls) Wie seine ganze K r i t i k  hier a. a. O. S. 1301 und in Gegenwartsfragen 

a- a. O. S. X39Í. Besonders verwechselt er in seiner Polemik gegen die von m ir 
vertretene Berücksichtigung k o g n it iv e r  Vorstellungen, von „Erfahrungs
sätzen“  im Strafprozeß (Zur Strafprozeßerneuerung 1936 S. 10) ersichtlich 
G rundsätze  des Strafprozesses m it den G rund lage n  solcher Grundsätze: 
soll etwa die Blutgruppenlehre — denkbar als G rund lage  strafprozessualer 
Beweisgrundsätze — eine „W ertung“  darstellen, „politischer Natur“  sein? 
S. dagegen jetzt auch Lobe, GS. 108 S. 411. M it der Auffassung des b ishe rigen  
Strafprozesses (für die übrigens nicht einfach vom „neuesten“  Stadium aus- 
Segangen werden kann) und der Auffassung des „k ü n f t ig e n  G em einscha fts - 
Verfah rens als einer A rt Kombination zwischen Inquisitions- und Anklage- 
erfahren (Hegler a. a. O. S. 32, noch deutlicher S. 17: „Aufhebung“  autoritären 
l'-inheitsprinzips und individualistischer Entgegensetzung im Hegehchen Sinn 
ln der höheren Synthese des Gemeinschaftsgedankens) hat die „Interessen- 
lürisprudenz“  gar n ic h ts  zu tun. Die „gestörte Gemeinschaftsordnung“  
Wiederherzustellen, ist gewiß Ziel des Strafprozesses, kann aber auch für den 
Anklageprozeß als Ziel behauptet werden, (s. Lobe a. a. O.) und führt nicht zur 
Ablehnung der Berücksichtigung von „Interessespannungen“ .
^  le) Betr. Verhältnis zur Volksgemeinschaft s. D. S. 18, 20; Schaffstein, 

Recht 1935 S. 255; Dackweiler, D. Rundschau 1935 S. 22; Michaelis a. a. O.
17) Z. B. bei Strafverfahren betr. Abtreibung gegen einen Arzt wird wegen 

Abolition eingestellt, wodurch sein ärztlicher Ruf und seine ganze Praxis in 
"rage gestellt ist, wenn nicht volle sachliche Klarheit geschaffen wird. Ebenso 
61 Freisprechung mangels Beweises, wenn irgendwie „günstigere“  Entscheidung 

Möglich ist.
. 18) D. S. 24!. w ill (s. schon o. Anm. 13) bei E in s te llu n g  eine Beschw erung

j  es A n g e k la g te n  und damit R e c h ts m itte lz u lä s s ig k e it vom  E in z e l-  
aB abhängig machen. Zu bejahen sei solche zweifellos, wenn der Vorderrichter 
at die Sache se lbs t e ingegangen war und den Angeklagten schuldig ge

brochen hat (D. S. 24t., s. auch S. 22: wenn das Gericht feststellt, daß der 
«geklagte die ihm zur Last gelegte Tat zwar begangen habe, das Verbrechen 
er v e r jä h r t  sei oder der S tra fa n tra g  feh le  — Ehrenminderung durch



S gTS’nnHledlgU1R d?rcl\  Amnestie usw- unter Offenlassen der Täterschaft mit 
(ad I  und o. zu Beginn der ganzen Erörterung) deutlicher Scheidung innerhalb 
der „negativen Entscheidungen (z. B. gegenüber Freisprechung wegen er-
schu lS r UnSChU d ° der EmstellunS wegen Verjährung bei bejahter^Nicht-

o n a S ™ ke.ine,so!che In teressen, sondern Interesse der im Staat 
organisierten Volksgemeinschaft an raschem und endgü ltigem  A b 
sch u ß  des S tra fve rfa h ren s  ohne unnötigen Aufwand von Kraft Zeit und 
Kosten und interesse an Nicht wiederauf rühren als überwiegend erscheint 
(z B. eben bei Freisprechung wegen erwiesener Unschuld, Einstellung wegen 
Verjährung bei bejahter Nichtschuld), dort Versagung der R e c h ts m itte l-  

Beschuldigten bzw. für ihn zu s t in J  Gunsten gegen nega- 
tive Entscheidungen, Freisprechung, Einstellung (II), entsprechend deutlicher
Erörtening)der * *  ” n6gativen“  E^scheidun^ (I und s. a. A. der“

Scheidungen ziTbeachleiv t̂eüvngeninnerhalb der „n e g a tiv e n "  En»-

A. Unterscheidung der A rt der Entscheidung (I) und der Möglichkeit der 
Rechtsmittelanfechtung derselben (II)?

B. Deutliche K la rs te llu n g  betr. A, A rt und Anfechtbarkeit im Inter- 

S ^E nLdS dung )?6 Und ReChtSgleichhdt (im Ten<>r oder den Gründen

___ Sach 1 ich  wurde bisher das erstgenannte Interesse (betr. Ehre usw.)

den Vorderrichter liege hier vor, und sei durch Sachentscheidung aus der Welt 
zu schaffen) Aber z w e ife lh a ft sei, ob man darüber h in a u sg e le n  sohe
Rechtsgleichheit g auben' .da® dlf  vom Standpunkt der Rechtssicherheit und 
Rechtsgleichheit zu w enig  b e s tim m t ist und hinsichtlich der Rechtsmittel
zulassung zu a llz u  enger B egrenzung führen kann. Dies bes. in der Frage, 
wie weit man im Fall der E in s te llu n g  wegen fe h le n d e r Prozeß V oraus
setzungen, ohne daß der Vorderrichter, wie eben, auf die Sache selbst ein-
fe X T k ö n n e ’ D Tser ' f tztere „(Behauptung der Unschuld) an-iecnten könne. D. S. 25 bezeichnet es als eine Ü b e rsp itzu n g  wenn der Richter
geno lg t  sein sollte, in a lle n  Fällen erhobener Anklage zu r Sache zu ent- 
E riedtung der11?  h“  ^  w “  Strafantrag, Vorliegen rechtskräftigen Urteils, 
kleine^ sfrafsartf ^  dUrdl Amneustle' Verjährung oder sonst, jedenfalls in 
g X e n  aber " V f  TunPraktlsche Belastung der Strafrechtspflege. S .d a -
I  f d i le f  ? K r \ ju  1935 S- 1181 d' ” 82; siebert’ D.RichterZ. i 934 
wirksamen ' A “ f tle)J Ders"  das' r 935 S. 39ff. (bei Fehlen rechts-
wirKsamen Strafantrags, Niederschlagung durch Amnestie Verjährung ne bis
geklagte S t l c h u i d ' 1T "  EinstellunS desh^ b  ergeht und der An-gekiagte JNichtschuld behauptet). M aßgebend muß hier sein (s z B o den
S t l X f ü h r t e ^ b  e8' ?  MaßSi ab Und Mare AbSrenzung zu gewinnen,' das im 
d S L  u fd  der V n l t f  begründetes überw iegendes In te resse  des Beschul-
b f  F e s ts te llb S w  dg7 r SChaft an Feststellung -günstigerer" Entscheidung ei f  eststellbarkeit, d. h. hier einer sa ch lich  Stellung nehmenden negativen“

v o rX s ? dz X g "gbfstehterKher bl? en Einstelhm8 wegen fehlender ,?Prozeß-
v e rfa h re n  (s. darüber D S ^  S d A n m “̂  d a s ^ s S ?  im E r m it t lu n gs'

SSd S Ä
gehe viel zu weit- ^ 1 lm ^ nuttlun8sverfabren der Staatsanwaltschaft, das gene viel zu weit, s. aber a. M. Sieben, D. RichterZ. i q „  s Beschwerde-
rco t  im letzteren Fall, bei Behauptung von Unschuld seitens des Beschuldigten).
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n ich t genügend b e rü cks ich tig t. So auch D. (s. o.), dessen Ausführungen 
insoweit voll zugestimmt werden kann. Nur ist fo rm e ll zu bemerken, daß, 
wie schon angedeutet, in den vorstehenden Ausführungen auf d eu tliche  
K la rs te llu n g  betr. A rt und Anfechtbarkeit Wert gelegt wird.

Der — geschichtlich m it Recht angenommene — Zusammenhang der 
nbsolutio ab instantia m it dem In q u is itio n sp ro ze ß  und der „materiellen 
Wahrheit“  (D . S. io f., 27h Z. 2) kann hiegegen n ic h t ins Feld geführt werden, 
denn auch bei Nichtannahme des letzteren ist damit noch n ic h t der z iv i l 
prozessual ge fo rm te  A nklageprozeß (s. Hegler a. a. 0 . S. 32 0.) gegeben, 
auf dem eben die G le ich s te llu n g  der „n e ga tive n “  E ntsche idungen 
un te re inander beruht (zu D. S. io ff., iö f . : zivilprozessuale Beweislast des 
Klägers betr. den Strafanspruch: nicht erwiesene Schuld =  Nichtschuld =  
erwiesene Unschuld — übrigens nur bei Freisprechung, nicht bei Einstellung 
ln Betracht kommend —, zu D. S. 12f f . : Spannungsverhältnis zwischen Staat 
Utld Einzelnem, s. Hegler a. a. 0 . S. 16). Vielmehr w id e rs tre b t die dritte 
mögliche und jetzt vorgeschlagene Form: der „Gemeinschaftsprozeß“ , das 
»Ehrengerichtsverfahren“  (s. D. S. 3 und dort Zit.), „Sühne- und Reinigungs
verfahren“  n ic h t der U n te rsche idung  innerhalb der „negativen“  Urteile 
und eventueller Anfechtbarkeit derselben.

Ebensowenig kann hiegegen angeführt werden, daß hier verschiedene 
A rten  freisprechender Urteile angenommen werden, während doch die neueren 
f endenzen im materiellen Strafrecht scheinbar auf B ese itigung  des U n te r
schieds zwischen verschiedenen Arten und Gründen der Straflosigkeit gehe 
Vh 2of.). Denn es wird (D. S. 21) m it Recht bemerkt, daß es auch in Zu
kunft auf den G rund der Straflosigkeit ankomme. Wenn in diesem Zu- 
Sammenhang an die Lehre von den s u b je k tive n  U nrech ts - und o b je k t i-  
^ e.n Schuldelem enten erinnert wird (D. S. 2of.), so ist bei dieser Gelegen
s t  einmal m it Entschiedenheit darauf gegenüber recht seltsamen Äuße- 
rungen in der Literatur hinzuweisen, von wem diese Unterscheidungen 
eigentlich stammen19). Sodann darauf, daß letztere die landläufige Unter-

19) Einmal: meine Aufstellung der subjektiven Unrechtsmomente erschien 
plc ^ t  g le ichz  e it ig  m it M. E. Mayer, wie oft gesagt wird, sondern (wie schon 

rankfestschrift Bd. 1, 261 deutlich gemacht) ein ha lbes Ja h r v o rh e r (1914, 
^  Hinrichs, Halbjahrskatal. 1914 2. Halbjahr Teil I  S. 399 betr. ZStW. 36, 
. eft x, wo erstere erfolgte, gegenüber M. E. Mayer bei Hinrichs 1916 1. Halb
jahr Teil x S. 35), übrigens tr if f t  Mayer das Wesentlichste überhaupt nicht. 

°dann die nachträglich beliebte Hinweisung auf H. A. Fischer, Die Rechts- 
ulrigkeit (1911), eine z iv i l is t is c h e  Monographie, im S tra fre c h t,  t r if f t  

r ensowenig die für letzteres entscheidenden Punkte, die s u b je k t iv e n  un- 
y Ch tsbegründenden  Momente, besonders Absichtsdelikte, bezüglich der 
P n r ec h tsaussch 1 ieß u n g betreffenden Momente aber war schon längst v o r 
t e v r ^ ’ z- U- bei Besprechung der subjektiven Notwehrvoraussetzungen (Ver- 
dff °Ungszweck), s. auch z. B. Beling, L. v. V. 1906 S. 142, die Diskussion er- 
(je übrigens besteht bei Fischer eine gewisse Unklarheit in der entschei- 
ppnden Frage der sog. „objektiven Rechtswidrigkeit“  (bes. S. 137f f 293), s. 
z e%ner, Kriminelles Unrecht, Staatsunrecht usw. 1925 S. 40; Sieverts, Beiträge 

• v - den subj. Unrechtselementen im Strafrecht 1934 S. 7t. Anm. 7. Vor allem 
ZSt- n t e  nicht, wie trotz schon einmal erfolgter Monition seitens von Graf Dohna 

■ 52 S. 100 unten ein jüngerer Autor neuerdings in Z. d. Akad. tut, ein 
»Büh m e iner A u s fü h ru n g e n  von  1914 (ZStW. 1936 S. 34 bei Anm. 40a) als 
führ rUn®" elnes erst  neun Jahre später und auf Veranlassung dieser Aus- 

Ul)gen hervorgetretenen Autors („Führer" ist doch wohl der, der vorangeht!)
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Scheidung zwischen Rechtswidrigkeit und Schuld n ic h t  aufheben oder ab
schwächen (D. S. 2of.) wollen, sondern nur präzisieren und vertiefen. Dies auch 
im „W illensstrafrecht'1, hier nur eine andere Gruppierung der jeweils begrün
denden Momente, aber nicht Beseitigung der Unterscheidung von Rechts
widrigkeit und Schuld: zu e rs te re r —  der Frage s a c h lic h e r Bedeutung des 
Täterverhaltens, hier des in n e re n  Verhaltens —  gehört hier der auf bestimm
tes Deliktisches gerichtete W ille, der W ille der Sobeschaffenheit, z. B. einen 
Menschen zu töten; zu le tz te re r  —  der Frage der Zurechenbarkeit, damit 
Vorwerfbarkeit hier z. B. die Schuldfähigkeit und besonders auch das Be
wußtsein der Rechtswidrigkeit in toto des Intendierten. Dies kann hier nur 
angedeutet, nicht dargelegt werden.

Tübingen. Prof. Dr. A. Regler.
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M i t t e i lu n g e n .
„T h e  Prisoner Population of the W o rld .“

Die englische Howard League for Penal Reform hat unter diesem T ite l dem 
Völkerbund einen vom September 1936 datierten Bericht vorgelegt in dem 
eindringlich auf die Notwendigkeit gründlicher Reformen in den Methoden der 
internationalen Bekämpfung der K rim ina litä t hingewiesen wird. Zwar sei 
Gefangensetzung der einfachste Weg, um m it einem Rechtsbrecher vor der 
Hand fertig zu werden, aber „schnelle Methoden“  seien nicht immer die besten. 
Die Freiheitsentziehung führe nur zu leicht dazu, einen Gefangenen lebens- 
untüchtig zu machen. Dieser natürlichen Tendenz müsse durch sorgfältige 
spezialprävenierende Behandlung entgegengearbeitet werden, die sich bei 
hohen Gefangenenzahlen allerdings nicht durchführen läßt, da sie zahlreiches 
und gutgeschultes Personal verlangt. Die Bedeutsamkeit des Problems dem 
die Öffentlichkeit nicht länger m it Gleichgültigkeit zusehen dürfe, zeige sich 
an der Zahl der ja  nur zum kleineren Teil aus gefährlichen Gewohnheits
verbrechern bestehenden Gefangenen in der ganzen Welt, die der Bericht 
zum erstenmal statistisch zu erfassen sucht.

Der Bericht sei hier vor allem wegen dieser, trotz vieler Mängel dennoch 
aufschlußreichen S ta t is t ik  ü b e r G e fangenenzah len  aus 57 Lä n d e rn  
referiert. Die Zahlen der Gesamtbevölkerung entstammen dem Statesman's 
Year Book 1936, die der Gefangenen direkten amtlichen Mitteilungen an die 
Howard League for Penal Reform m it Ausnahme der Zahlen für Deutschland, 
bmnland, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Lettland, Österreich und der 
1 schechoslowakei, die den von der Internationalen Strafrechts- und Gefängnis- 
Kommission 1935 herausgegebenen, aber auch auf amtlichem Material der 
betr. Staaten beruhenden Aperçus des Systèmes Pénitentiaires entnommen 
sind. Es fernen Angaben aus Albanien, Argentinien, Brasilien, China, Colum- 
bien, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Guatemala, Indo-China,

bezeichnet werden s. auch betr. gleiche „Führerschaft" bezüglich der objektiven 
SchuMmomente die zusammenfassende Bezeichnung und zusammenfassende 
dogmatische Betrachtung dieser Fälle in Reichsgerichtspraxis 1929 Bd s S. 314 f- 
Amm 35 und bes. Frankfestschrift I  S. 253ff. und die von m ir veranlaßte und 
„ ( f ™ r g e fe r t ig te  Tübinger Dissertation von Thierf elder über die „Objektiv 
gefaßten Schuldmerkmale , 1932.
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Iran, Manschurei, Mexiko, Nikaragua, Peru, Portugal, Rußland, Somaliland, 
Spanien, Türkei, Venezuela. — Eine Auswertung der auf 100000 der Ge
samtbevölkerung berechneten Gefangenenzahlen zu Vergleichszwecken ist 
schwierig, weil die Grundlagen ihrer Aufstellung in den verschiedenen Ländern 
stark voneinander abweichen: es finden sich keine gleichen Daten; die Ge- 
langenen-Kategorien variieren, so daß z. B. Gruppen, die in einem Land 
Gefängnis-Insassen sind, sich in andern Ländern in Arbeitshäusern usw. 
befinden; einmal schließen die Zahlen alle Verurteilten ein, einmal nur die 
bereits Inhaftierten; politische Gefangene sind vielfach überhaupt nicht be
rücksichtigt, wieweit die Sicherungsverwahrten, ist nicht ersichtlich. Unter 
diesen Einschränkungen erhielt man die folgende Tabelle, die in in alpha
betischer Reihenfolge der Staaten wiedergegeben sei:

Land Bevölkerungs
zahl Datum

Gefangenen
zahl

insgesamt

auf
100 000 
der Be- 
völkrg.

Bemerkungen

Ägypten . . . .  

A lg ie r  ...............

1927:
14217864 1934 + 20818 146,4

1931:

Australien . . .
6553451 3i- X II. 25 7445 113.6 —

1935:

Belgien . . . .

6724305 31. X II.  33 3847 57.2 Ohne Untersu- 
chungsgef. und

1934: Eingeborene

Bolivien . . . .
8275552
1932:

31. X II. 35 5046 6l —

Brit.-Indien :
3077533 17. IV. 36 875 29,1 Vollständigkeit 

nicht gewähr-
Nord-West 1931: leistet
Rand-Provinz 2425076 — 7187 296,3 —

Bunjab . . . 1931:

Bombay . . .
23 580OOO — 23039 97,7 —

1931:

■Madras . . .
21OOOOOO — 11877 56,5 —

1931:

zentral-Prov.
46700000 — 15808 33,8 —

1931:
und Berar . . 17990937 — 4971 27,6 —

B ih a r  u. Orissa 

Verein. Prov. .

1931 :
42322OO7 _ 13045 30,8 _

1931:

Bengal . .
48408763

1931:
— 32052 66,2

A s s a m  . . . .
46600000 — 2 2 0 4 4 4 7 ,3 —

1 9 3 1 :
8 6 2 2 2 5 1 _ 3 9 4 7 4 5 .8 _

B u r m a . . . . 1 9 3 1 :

B u lg a r ie n  .
1 4 6 6 7 x 4 6

1 9 3 4 :

2 0 1 4 5 1 3 7 ,3

G a n a d a
6 0 9 0 2 1 5

1 9 3 1 :

3 1 . I .  36 9 2 5 6 152

C h ile 1 0 3 7 6 7 8 6 i x .  34 1 x 8 9 9 1 1 4 ,7 —

1 9 3 0 :
4 2 8 7 4 4 5 3 1 . X I I .  34 84 7 1 9 ,7 —
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Land Bevölkerungs
zahl Datum

Gefangenen
zahl

insgesamt

auf 
100 00 
der Be

D , Bemerkungen

Costarica . . 1935:

C u b a ................ 565427
W33:

9. V I. 36 285 50.4 —

Dänemark . . .
4011088
1930:

31. X I I .  32 5248 130,8 —

Deutschland . .
3550656
1935:

22. I I .  36 1557 43,8 j —
65218461 2. V II. 34 102349 156,9 Ohne Konzentra-

Ecuador. . . .
l(ohneSaarg.

1934:
tionslager - Häft
linge

Estland . . . .
2646641
1934:

26. V. 36 1409 53,2

Finnland . . .
1126413 
1933:

V I I I .  35 3100 275,2 j —

Frankreich. . .
3738532
1931:

V. 35 8669 231,8 j —
41834923 31- X I I .  32 23409 55,9 Inkl. schätzungs

weise 4000 Depor-

Franz.-Marokko 1931: tierten in Franz.- 
Guayana

Gambia . . . .
ca. 4 500 000

1931:
20. IV . 36 6769 150,4

Gold-Küste . .
185150

1934:
1934+ 1) 50, 68 27,4 —

Großbritannien: ,
3441092 1934— 1935 + j 1963 57 —

Engl. u. Wales 1931:

Schottland . .
39952377

1931:
1935 (Max.) 11948 29,9

Nord-Irland .
4842980
1935:

1935 (Max.) I 292 26,7 —

Holland . . . . 1
1288000
1934:

1934 (Max.) 398 20,9 I —

Honduras . . .
8392102
1934:

31. X I I .  33 4398 52,4 —

I r a k ................
962685
1932:

14- IV . 36 2 124 220,6 —

Irischer Freistaat
2857077
W35 :

13. I I I .  36 4889 171,1 —

Italien . . . .  1
3033000
1934:

1934 + 588 19,4 —

Japan . . . .
42217000

1935:
3i- X I I .  33 53389 [26,4 —

Jugoslawien . .
97694628

1934:
31. X I I .  34 54829 56,1 —

I 4513 7°6 1- II-  35 7409 5°, 1 M[Jntersuchungs-
Kenya . . . .  1 1934:

h läftlinge wohl
.T. mitgezählt

3094279 | 1934+  1 3439 l i 11,11 —

*) +  Durchschnitt.
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Land
Bevölkerungs

zahl Datum
Gefangenen

zahl
insgesamt

auf
100000 
der Be- 
völkrg.

Lettland. . . .  

Litauen . . . .

1 9 3 5 :
1950502 1 .1.34 4124 212,6

1 9 3 5 :
2476 i 54 in .  36 ca. 4 000 161,5

Neuseeland . . 1935:
1485046

exkl.Maoris)
1934 + 1360 91,6

Niederl.-Indien . 

Nigeria . . . .

1930:
60727233 31. X I I .  33 39685 65.3

1934:

Norwegen . . .
19865452 1934+ 7 5 2 4 37.9

1930:
2814194 1.1.36 1607 57.x

Nyassaland . . 1931:
82,9

Österreich . . .
1603914
i 934:

1934+ 1329,25

6760233 1933 + 7092 104,9

Palestina . . . 1935:
1261000 31. X I I .  35 2152 1 7 .1

Manama . . . . 1930:
467459 6. V. 36 698 149,3

ra raguay . . . 1934:
258,3

Polen
90 x 768 
1931:

31. X I I .  34 2329

31948027 1. V. 36 4 8 1 5 7 1 5 0 ,7

Puertorico . . . 

Rumänien .

1930:
I 5439I 3 30. V I. 35 3228 209,1
1935:

53,8
Salvador

19033363
1932:

1. L  35 10251

Schweden
1522186 
1934:

20. I I I .  36 ca. 2 500 164,2

S c h w e iz
6233090
1930:

X I I .  33 2 4 0 1 38,5

S ia m
4 066 400 31. X I I .  34 6 7 0 4 164,8
1929:

Sierra Leone. .
ix  506207

1 9 3 4 :

31. I I I .  33 2 2 3 5 1 194,2

üdafrik. Union
100579

1935 :
1935 + 3 8 6 383,7

^ ' N h o d e s i a
8600300

1 9 3 5 :

1934 + 20022,4 232,8

1258860 i. I- 35 2 9 4 7 234U

Bemerkungen

Ink l. M aori-Be
völkerung von 
ca. 19400, nur 
88—90 per 
xooooo

Wohl exkl. Ar- 
beits- u. Konzen
trationslager für 
polit. Gefang.

- 2)

Exkl. 1 Konzen
trationslager m it 
ca. 100 Mann

t  ) Nur Gefangene im Vollzug gerechnet. 1935 wurden unter der Penal 
0r Ordinance 6749 Gefangene entlassen u. bei öffentl. Arbeiten beschäftigt.
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Land Bevölkerungs
zahl Datum

Gefangenen
zahl

insgesamt

auf
100000 
der Be- 
völkrg.

Bemerkungen

Tanganjika . . 1931:
5 0 6 3 5 4 4 1934+ 2725.1 53.8

Tschecho
slowakei . . .

1930:
14729536 31. X I I .  34 9975 67,7 — 3)Uganda . . . . 1935:
3640636 1934+ 1859 51,1

Ungarn . . . . 1934:
8898367 1. V II. 36 8613 96,7 Exkl. Insassen

Uruguay . . . 1 9 3 5 :
2 0 2 0 0 4 0 1934 (Census) 2 1 1 5 1 0 4 ,7

des Kgl. Polizei- 
Gefängnisses u. d. 
Untersuchungs
gefängnisse

Ver. Staaten v .  
Amerika . . .

1 9 3 5 :
127  52 IO O O i- L 33 201433 158 Geschätzte Z a h l

Zanzibar . . . 1931:
235428 1934 + 155,2 65,9

nur der verurteil
ten Gefangenen

Auf Grund dieser Berechnungen steht Deutschland hinsichtlich der 
relativen Gefangenenhöchstzahl in Europa unter 22 ausgezählten Staaten 
an 6. Stelle hinter Estland, Finnland, Lettland, Schweiz und Litauen; unter 
den europäischen Großmächten also an erster Stelle4), gefolgt von Polen 
und Italien und schließlich erst in weitem Abstand von Frankreich, Groß
britannien und den skandinavischen Ländern.

Hamburg. E Hennings.

3) Ungerechnet der Gefangenen in örtlichen Haftlokalen. Die Zahl solcher 
Häftlinge betrug im Dez. 1932 allein fü r Böhmen und Mähren 2208. In  der 
Slowakei und Karpatho-Ruthenien wird diese Gruppe statistisch nicht geführt

4) Über das Bedenkliche dieser Tatsache siehe H. Mayer, Strafrecht des 
deutschen Volkes, 1936 S. 57f.

Ehrung von Professor O lo f  K in b e r g .
Das italienische Komitee des Cesare Lombroso-Preises b ittet uns m it' 

zuteilen, daß Professor Olof Kinberg, Universität Stockholm den Lombroso- 
Preis für 1935 zugesprochen erhalten hat. Neben seinen anderen Forschungen 
ist vor allem sein Werk „Basic Problems of Criminology“  ausgezeichnet 
worden, dessen hervorragende Bedeutung in dieser Monatsschrift, Jg. 27 (1936) 
S. 157ff. ausführlich gewürdigt worden ist. Unsern Lesern ist Professor Kinberg 
durch seine Aufsätze „Über die relative Bedeutung der Generalprävention und 
der Spezialprävention“  Jahrg. 21 (1930 S. 468 ff.) und „Über EntwicklungS' 
linien der schwedischen Gesetzgebung gegen Trunksüchtige“  Jahrg. 27 (193° 
S. 25 ff-) bekannt geworden. M it ihm fä llt übrigens der Preis zum erstenmal 
an einen nicht den romanischen Völkern angehörenden Kriminologen. Seine 
Vorgänger waren. Giulio Tului (Italien), Mariano Ruiz Funes (Spanien)’ 
IsraelCastellanos (Cuba), Benigno di Tullio (Italien), Leonidio Ribeiro (Brasilien) 
und Louis Vervaeck (Belgien). Sieverts.
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B e s p re c h u n g e n .
Gütt-Linden-Massfeller: „B lu ts c h u tz -  und E hegesundhe itsgese tz“ .

J- F. Lehmanns Verlag, München 1936. Geb. RM. 9.60.
Dieses neue Erläuterungswerk stellt eine bedeutsame Ergänzung zu dem 

grundlegenden Erläuterungsbuch von Gütt-Rüdin-Ruttke, „Zur Verhütung erb
kranken Nachwuchses“  (2. Aufl., München 1936) dar. Die sorgsamen Erläute
rungen zeigen klar den engen Zusammenhang Zwischen dem Blutschutz- und 
dem Ehegesundheitsgesetz, wenn auch letzteres nicht zu den Rassengesetzen im 
engeren Sinne gehört; vgl. meine Besprechung von Ristows „Erbgesundheits
recht“  in dieser Monatsschrift, 28. Jahrg., 1937, S. 303.

In  der „Einführung“  (S. 7/8) scheint Gütt nicht mehr wie in seinem anderen 
vorerwähnten Erläuterungsbuch (S. 299) die Auffassung zu vertreten, daß bei 
Unfruchtbarmachung eines Mannes aus Gesundheitsgründen die ärztliche 
Gutachterstelle nicht mitzuwirken habe; denn es heißt: „bei der B e se itig u n g  
der Zeugungs- oder G e b ä rfä h ig k e it aus g e su n d h e itlich e n  G ründen 
'v ird  rege lm äß ig  d ie  G u ta c h te rs te lle  e in g e s c h a lte t" ; die Zeugungs- 
Fähigkeit ist eine Eigenschaft des Mannes. In  § 224 StGB, ist auch von „Zeu- 
ßnhgsfähigkeit“  die Rede und damit sicher auch die Gebärfähigkeit gemeint 
Und unter Strafrechtsschutz gestellt. — Sehr eingehend wird die Eheanfechtung 
"[egen erscheinungsmäßiger Erbkrankheit oder Anlage zu Erbkrankheiten bei 
einem Ehegatten (VI zu § 3 Ehegesundheitsges. S. 102 ff.) behandelt, dazu aber 
nur die RGZ. vom 30. September 1935 angegeben. Inzwischen sind die weiteren 
UGZ. vom 19. September 1935 (JW. 1936 S. 249 Nr. 4), 5. März 1936 (RGZ. 
Bd. 151 S. 1 =  JW. 1936 S. 1668 Nr. 7), 30. Juli 1936 (JW. 1936 S. 3043 Nr. 1

Deutsche Justiz 1936 S. 1500), 21. September 1936 (JW. 1936 S. 3455 Nr. 8 
^  Deutsche Justiz 1936 S. 18x7), 3. Dezember 1936 (Deutsche Justiz 1937 
s- 201 — jw .  1937, S. 616, Nr. 6) ergangen. Die Eheanfechtung seitens des 
nicht-erbkranken Ehegatten wegen erscheinungsmäßiger Erbkrankheit oder 
Verdeckter Anlage zu Erbkrankheiten des anderen Ehegatten ist m. E. nur dann 
rechtlich begründet und sittlich gerechtfertigt, wenn der anfechtende Ehegatte 
sicher fortpflanzungsfähig ist, weil nur bei Fortpflanzungsfähigkeit die Kenntnis 
der Erbkrankheit oder Anlage dazu des anderen Ehegatten den nicht-erb
kranken Ehegatten bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe im Sinne 
nationalsozialistischer Anschauung von der Eingehung der Ehe abgehalten hätte. 
~~~ Weshalb die Feststellung des Zivilgerichts, daß beiden Ehegatten Arglist 
ZUr Last falle, für das Strafgericht nicht bindend sein solle, während das Straf
gericht die vom Zivilgericht festgestellte Ehenichtigkeit nicht nachzuprüfen 
" abe, wie die Verff. (Erl. zu § 4 Ehegesundheitsges. S. 107) meinen, ist nicht 
recht einzusehen. Jede Feststellung eines deutschen Gerichts, gleich welcher Art, 

für ein anderes deutsches Gericht bindend sein, wenn nicht das Vertrauen 
(: f  Volkes zur Rechtspflege erschüttert werden soll. Daher wenden sich auch 
MassfeUer (JW. 1936 S. 1670) und Stoll (ZAkDR. 1937 S. 83 Zif. 9) m it Recht 
^gen RGZ. vom 5. März 1936, wonach die Feststellung einer Erbkrankheit durch 
Üle Erbgesundheitsgerichte für das bürgerliche Gericht nicht bindend sein soll.

Ehegesundheits- und Blutschutzges. m it allen Ausführungsverordnungen 
r^Jd sehr eingehend und sorgsam in bürgerlich-, straf- und staatsrechtlicher 
y  sicht erläuert. Außer allen einschlägigen Ministerialerlassen und amtlichen 

erdrücken sind auch überall die Vorschriften aus sämtlichen angeführten 
Hetzen und Verordnungen angegeben. Es fehlt nur ein Verzeichnis aller 
r>geführten Gesetzesstellen, wie es sonst wohl üblich ist. Leider ist ebenso- 
erug wie beim Gütt-Rüdin-Ruttke der Stand der im Buche gebrachten Gesetz- 

auf dem Tite lb latt vermerkt. Beim Ehegesundheitsges. sind alle Vor- 
„  n 'ten des Ges. zur Verhütung erbkranken Nachwuchses m it Änderungs- 
h setzen und Durchführungsverordnungen daraufhin nachgeprüft, wie weit sie
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S d™ Dem “ " ‘ » to tzge ,. is t eine sehr
d ie s e s , r  f i r t i r ' ? 61, - Z"  53 “
Die staats-, straf- und bürgerlich rechtlichen ^USÜZ 1937 S' 245) beachthch’ 
Blutschutzges. scheinen den Verff S  h / *?lgen aus & 6 der *• AusfVO. zum 
einem RückerwerbUnserer K o S J  ;  ^  ] T *  Recht sehr bedenklich. Bei
die Beziehungen zwischen Deutschhl ~+?SSen nacb dem Vorbild Italiens alle für 
des Blutschutzges auch auf il! * U, !^en J}n( Juden geltenden Vorschriften 

Wer den Geist dTeser g r u n d ie e e ^ T  a^ d e h n t  werden.
Schriften sinngemäß anwenden wil^muß die ®,sc ze nchtlg erfassen und deren Vor
darf sich nicht m it den E r lä u te r i,n L  e Einführung von Gütt sorgsam lesen und

Bielefeld. g zu den einschlägigen Vorschriften begnügen.
A - Franz Neukamp-

Enke, Sbittgarf11936^ 344 gE f  f  e C h 1 des D eutschen Volkes. Verlag

vision^d^er* Grundsätze Grundbe ^  ist der Versuch einer Re-
Das Werk ist persönlicher ¿ I n w n f  des Allgemeinen Teils des Strafrechts, 
eines Universitätslehrers Es w-.l /" 'T  gescbrleben als gemeinhin die Bücher 
zügigen Stil “ S S S e f v t S S
chen Anstoß erregen mag liegt sein Rni, n  «  seiner Eigenart, die auch man- 
mit einer ausgesprochene« P e in lic h k e it «  '  “ * elae Begegnung
».e bejahend, mag; ,1. ablehnend nein, immer

T d l S , “ , “ £ k ; « S  ™
in den Bück'). M it Recht betont M oy ’r 'd S  v o rh e r  p *“ " ‘ T  “ Strafrecht' 
positive Bedeutung des Strafrechte m . , , f  , Prävention grundlegende
Gemeinschaftsurteil festigt führt und** ** e“ blldende K raft> die das sittliche 
nur, was zu bestrafen ist* wievi i  '1 n^ nlancI | mal erst formt. Man fragt meist 
Es ist ein entscheidendes’ Verdiens^de^ R ^h*1 straf®n sollte* bleibt unerörtert. 
Kernfrage der S t r a ^ U ^ S Ä ^ ? “ ' elndnfg lich zu sagen, daß dm 
fang ist, in dem die Strafe gebrauchtwird^ +e-m J!ahi enmäßigen VJ%
Deutschland unverhältnismäßig mehr dTd u StatlStlScho Feststellung, daß 
öffentliche Strafe anw enS  gfbt S  d ! V  europäischen Länder die
Autorität der Strafe ab Abhilfe kd e° ken;  Übermäßiger Gebrauch nutzt die 
Fälle ans dem Sebiet' dm & M 2  * " " * * *  “ 11ct '"¡»<1«  * *» ■ « »
nungsstrafrecht zu e r fL « ,  ,  t “  bn!« “ > Si« » ™  durch ein Ord- 
Gerichtzbarkeit und vo”  ö d f e n S n ' r  Verfahren, besondere

for die stf ;Verfasser als unoriginell „n ,i u  • r  '■/ 16 11 ■ a- zusammen, den der
Weise abzutun versucht Natürlich / h n “  ^  - (sic!) in ganz unhistorischer
den Autoren w S e  Fra* , , wieder jede Auseinandersetzung mit
tivismus und d^rationabsH«ch^WH Û rwlnder d^  strafrechtlichen Posi- 
konservativer Spielart „a c h m if"  Hochdufkla^ngs-Strafrechts in liberaler und
Eberhard Schmidt, S u r  A eorT eT s t w ’ 8\  ^  E™ er’ ZStW-
f. Strafrecht 1931 S 200ff  und T Unbest; mm f 1 Strafurteils“  Schweiz. Z- 
bürg 1934; v. Wedel Fnn? - Juristisches Denken und P o litik “ . Harn-
rechtlichen Positivismus’“  Schweiz T  f  StrSrechT aIS Überwinder des straf' 
gesteht zwar S. 16 Anm 28 zu daßv M Z f r  n \ 933 S‘ 324 f f ’ Der Verfasser 
sind, vergißt aber hinzuzufügen' daß das^rst g es itz^h " A11.ge,melngut geworden 
sozialistische Gesetz zur Bekämpfung de, gp f tzgeber,sch durch das national' 
ständig geschehen ist wr.hl ^ i Gewohnheitsverbrechertu ms voll-
1 i s t  i sc i fen Gehalt der7 c Z t  u™ ldeüeglicher Beweis für den soz ia -
an der Gemeinschaft orientiert waren. ' 16 mCht am Individuum sondern
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Mayer eine andere als die quantitative Unterscheidung des Gebiets der Krim inal- 
und der Ordnungstrafe für unmöglich — Vorbild mag hier vielleicht das moderne 
Wirtschaftsstrafrecht werden, das teilweise für Vergehen Ahndung im Ord
nungsstrafverfahren und Sühne durch öffentliche Kriminalstrafe (Gefängnis 
oder Zuchthaus) wahlweise zur Verfügung stellt. Aber auch nach Abtrennung 
des Ordnungsstrafrechts bleibt der Frage ihre ernste Bedeutung, ob nicht 
zuviel gestraft wird, ob sich nicht ein Verzicht auf den vielfach erstrebten, 
lückenlosen strafrechtlichen Rechtsgüterschutz empfiehlt. Der in jedem Volke 
verbleibenden asozialen Schicht gegenüber reichen die üblichen M ittel der Strafe 
und der bisherigen Sicherungsmaßnahmen nicht aus. Mayers Gedanke, diese 
Haltlosen einem besonderen Personenrecht zu unterstellen, das ihnen die recht
liche Vollfreiheit versagt und ihnen die Stellung beschränkt Geschäftsfähiger 
an weist, ist ernster Erwägung wert.

Überraschend, aber kennzeichnend für die innere Selbständigkeit des 
Buches ist die betonte Ablehnung des Willensstrafrechts. Strafe ist Mayer Ver
geltung, die die Ohnmacht des bösen Willens erweisen soll, der im Verbrechen 
durch die Tat äußere Geltung zu erlangen sucht. Nicht der ja an sich selbst ohn
mächtige böse Wille, nur die in äußere Erscheinung tretende, die äußere Geltung 
fordernde Tat ru ft nach Vergeltung. In  der äußeren Tat, nicht im Willen steckt 
für Mayer der Kern des Verbrechens. Unerwartet ist auch Mayers betontes Ein
treten für das Verbot der auf Analogie gegründeten Strafe, von der Mayer 
Namentlich übermäßige Anwendung der Strafgewalt fürchtet. Nachdem die 
Politische Entwicklung für das Willensstrafrecht und die Freigabe der Analogie 
entschieden hat, werden Mayers Gedankengänge nicht viel Gefolgschaft ge
winnen. Die neuen strafrechtlichen Grundsätze können aber in der lebendigen 
Auseinandersetzung m it den hier ernst und im Bewußtsein der Verantwortung 
vorgetragenen Gegenansichten an Klarheit und Tiefe gewinnen.

Aus dem dogmatischen Teil, der die zweite Hälfte des Buches einnimmt, 
wird sich fruchtbar erweisen vor allem die eingehende Auseinandersetzung m it 
der bisher die Systematik beherrschenden Auffassung des Verbrechens als 
Verursachung eines rechtsgutverletzenden Erfolges. Die K r it ik  dieses „Verur
sachungsdogma", die Betonung der entscheidenden Bedeutung der Begehungs- 
Weise und der begleitenden Umstände für den der Straftat eigentümlichen 
Ünrechtsgehalt dürfte der wertvollste Beitrag des Buches zur Erneuerung der 
deutschen Strafrechtsdogmatik sein. Daß dagegen die Lehre entgegen ihrem bis
herigen Entwicklungsgang Unrecht und Schuld wieder an Hand des Begriffs- 
Paares „innere Tatsachen" — „äußere Tatsachen scheiden sollte, daß sie 
wieder zu der alten Täter- und Teilnehmerlehre, die dem Reichsstrafgesetzbuch 
ursprünglich vorschwebte, zurückkehren müßte, ist wenig überzeugend.

Hamburg. v- Wedel.

Bistow, Dr. E rich , Rechtsanwalt in Berlin: „N a c h t r a g  zu E r bges un d 
he i t s rech t . "  Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin 1936. 48 S. Preis 
einzeln RM. 2.10, in Verbindung m it dem Hauptwerk RM. 7.80.

Zu dem in dieser Monatsschrift (27. Jahrg., 1936, S. 295) von mir bespro- 
ehenen Buch hat der Verf. einen Nachtrag gebracht, der den in seinem Buch 
enthaltenen reichen Gesetzesstoff nach dem Stande der Gesetzgebung vom 
*■ Juli 1936, der hier gleich deutlich auf dem Tite lb latt steht, vervollständigt 
und das 2. Änderungsgesetz vom 4. Februar 1936 zum Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses m it 5. Ausführungsverordnung vom 25. Februar 1936, 
das Ehegesundheitsgesetz vom 18. Oktober 1935 m it Durchführungsverordnung 
v°m 29- November 1935 und sämtliche dazugehörigen Ministerialerlasse m it 
a en Vordrucken enthält, so daß nunmehr das Buch allen am Verfahren der 
^rbgesundheitsgerichte in Erb- und Ehegesundheitssachen Beteiligten und 
henen, die sich sonst praktisch und theoretisch m it dem Erb- und Ehegesund- 

citsrccht beschäftigen, vorzügliche Dienste leisten wird.



In  der kurzen Einleitung betont R. nochmals, daß das Erbgesundheits- 
verfahren em Rechtsverfahren ist, und — in Übereinstimmung m it Ruttke: 
„Das Recht im Dienste der Volksgesundheit“  (Der öffentl. Gesundheitsdienst, 
2. Jahrg. 1936, A. Arztl. Gesundheitsdienst, S. 474ff., bes. S. 478) —, daß das 
•rbgesundheitsrecht m it der Rassengesetzgebung nichts zu tun habe, daß viel- 

mehr Erbpflege bei allen Völkern und Rassen in gleicher Weise, wenn auch 
mcht m dem Umfang, so doch der A rt nach notwendig und möglich ist. R- 
wmderhoit unter Hinweis auf meinen Aufsatz: „Einige Vorschläge für Erb- 
und Ehegesundheitssachen“ (in dieser Monatsschrift, 27. Jahrg., S. 243 ff. Nr. 1) 
seine Forderung nach Errichtung eines Reichs-Erbgesundheitsgerichts und tr it t  
erneut m it beachtlichen Gründen für die Vertretung der Betroffenen vor den 
Erbgesundheitsgerichten durch Rechtsanwälte, Beiordnung von Armenanwälten 
und Bewilligung des Armenrechts und der Gewährung ausreichenden rechtlichen 
Gehörs ein Begrüßenswert erscheint auch Ristows Vorschlag, den jetzt in 
Gesetzen, Verordnungen und Erlassen weit verstreuten und teilweise unüber- 
sic thchen Gesetzesstoff in  einem einzigen Gesetzeswerk zusammenzufassen.

Blelefeld- Franz Neukamp.
Boschan, Amtsgerichtsrat D r.: D e r V o rm u n d s c h a f ts r ic h te r  u n d  seineAb-  

te i lu n g ( e  in s c h lie ß  1. J u g e n d g e r ic h ts b a rk e it) .  In  „Deutsches Gerichts
wesen , Deutscher Rechtsverlag, Berlin W  35, 1936. i 59 S. K a rt. RM 3.60.

Der Verfasser beschränkt sich nicht auf eine Erörterung der wichtigeren 
und häufiger vom Rechtswahrer in Vormundschaftssachen zu erledigenden Fälle, 
sondern bemüht sich m it Erfolg, möglichst erschöpfend das weite Arbeitsgebiet 
zu beschreiben. Viele eingehenden Beschluß- und Verfügungsentwürfe werden 
dem neu auf diesem Gebiete tätig Werdenden häufig das Technische der Ein- 
arbeitung erleichtern, wenn auch natürlich in Einzelheiten sich über die Zweck
mäßigkeit wird streiten lassen. Besonders angenehm sticht aus der Schrift 

ervor daß der Verfasser sämtliche das Familienrecht irgendwie berührenden 
neuen Gesetze des nationalsozialistischen Reiches ausführlich und jeweils dort mit 
verarbeitet, wo sie in der Praxis auftreten. Auch der neueren Rechtsprechung 
ist sehr viel Raum zugemessen worden. — Der recht umfangreiche Stoff ist 
m kurzer, übersichtlicher Form zusammengestellt. Eine Wiedergabe des Inhalts 
verbietet sich hier, weil sie zu umfangreich sein müßte. Es mag genügen der 
Hinweis, daß die wichtigen Aufgaben des Rechtspflegers auf diesem Gebiete 
eine ebenso sorgfältige und erschöpfende Bearbeitung gefunden haben wie die 
des Richters. Wie schon der Titel zeigt, ist auch das Jugendstrafverfahren in 
seinen wesentlichen Grundzügen in einer der Praxis dienenden Form geschildert 
worden. — Wie kaum anders im Hinblick auf Umfang und Zweck der Schrift 
mog ich, findet sich eine Reihe von Stellungnahmen, deren Richtigkeit soweit 
die herrschende Rechtsprechung in Betracht kommt, zum mindesten zweifelhaft 
ks L  vei\weise insoweit insbesondere auf die Ausführungen zu den wichtigen
r lJ p itn ’w 35’ i 636 B,GB' Hier werden die Darlegungen den mannigfaltigen 
, .gM . , eiten des praktischen Lebens nicht immer gerecht. Auch finden sich 

Zitierungen von Entscheidungen des Amtsgerichts Berlin- 
Lichterfelde, bei dem der Verfasser offenbar tätig ist, wobei zu bezweifeln 
st, ob die kurze Angabe des wesentlichen Inhalts nicht manchmal zu Unrecht 
en Anschein einer Allgemeingültigkeit erweckt. Soweit sich die Schrift rait 

materiellen Rechtsgrundsätzen befaßt, ist deshalb dem sie Benutzenden -  wie 
T P i^ me! r  bG1 adnhcher A rt — dringend anzuraten, sich nicht auf die

I<echtsprec)iungCnacizupri^fenU*^n'Cen' ^  d”  L ' h™
Hamburg,_________ Richter Dr. Meyer-Lüerßen.

I?r;hK - Sioverts, A ltonä-G ^H ottbek. Für die Anzeigen:
Waibel & Co. AnzeigeLcesellschaft, München N W  a“  LeopoWs“  /  -  ZT  ^ ‘ tr.ff.te Anzeigenverwaltung;

Druck v o „ Dr. F. P. Datterer *  Cie.Tn Ä g -  ^
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